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Bitte Anmerkungen auf 
Musterseiten beachten

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

im Namen des Gemeinderats  
und der Gemeindeverwaltung  
wie auch persönlich wünsche ich Ihnen  
ein frohes Osterfest, schöne Feiertage  
und allen Kindern schöne Osterferien. 

Herzlichst 

Ihre 

Marina Jung
Bürgermeisterin 
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Die wichtigsten Telefonnummern auf einen Blick

Bereitschaftsdienste

REDAKTIONSSCHLUSS  
für die nächste Ausgabe ist  
Donnerstag, 28. März 2024, 12.00 Uhr

Krankentransport 19222
Hausärztlicher Notfalldienst 116 117
Kinderärztlicher Notfalldienst 116 117 
Augenärztlicher Notfalldienst 116 117 
HNO Notfalldienst 116 117
Zahnärztlicher Notfalldienst 0761 120 120 00

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  116117
Kostenfreie Rufnummer an den Wochenenden und 
Feiertagen und  außerhalb der Sprechstundenzeiten
Montag bis Freitag 09.00 bis 19.00 Uhr 
docdirekt  0711 96589 700
- Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelas-
senen Haus- und Kinderärzten, nur für gesetzlich 
Versicherte oder docdirekt.de 

Klinikum Landkreis Tuttlingen  
- Gesundheitszentrum 
Tuttlingen, Zeppelinstraße 21, 78532 Tuttlingen
Mo, Di, Do 19.00 – 21.00 Uhr
Mi, Fr 18.00 – 21.00 Uhr
Sa, So, FT 10.00 – 18.00 Uhr 

VS: HNO Schwarzwald-Baar-Klinikum
Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen 
Sa, So, FT  10.00 - 20.00 Uhr  

SPRECHZEITEN DES  
BÜRGERMEISTERAMTES 
Mo, Di, Do, Fr 09.00 - 12.30 Uhr
Mo, Di 14.00 - 16.00 Uhr
Do 14.00 - 18.00 Uhr

Bürgermeisteramt 07467 9460-0
Fax: 07467 9460-25
info@neuhausen-ob-eck.de
www.neuhausen-ob-eck.de

Gemeindejugendreferent
Markus Sell 0172 4420199

Ortsvorsteher Schwandorf
Günter Binder 07777 1258

Ortsvorsteherin Worndorf
Nicole Weikart  07777 315

Homburghalle Neuhausen ob Eck 07467 709
Bürgersaal Schwandorf 07777 327
Bürgersaal Worndorf 07777 310
Bauhof 07467 412
Bücherei 07467 910020

Ev. Pfarramt Neuhausen ob Eck 07467 385
Kath. Pfarramt Emmingen 07465 703
Kath. Pfarramt Mühlheim 07463 354
Christl. Sozialstation Tuttlingen 07461 1808420
Erscheinungsweise: wöchentlich. 
Bezugspreis: 17,90 Euro jährlich

STÖRUNGSNUMMERN UND  
WICHTIGE RUFNUMMERN

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST   
IM LANDKREIS TUTTLINGEN   

Apotheken-Notfalldienst  
Freitag, 29.03.2024 (Karfreitag) 
Hubertus-Apotheke Tuttlingen, Bahnhofstraße 41, 
78532 Tuttlingen, Tel.: 07461/3280 

Samstag, 30.03.2024 
Nellenburg-Apotheke Liptingen, Stockacher 
Straße 14/1, 78576 Emmingen-Liptingen, Tel.: 
07465/92720 

Sonntag, 31.03.2024 (Ostersonntag) 
Löwen-Apotheke Tuttlingen, Bahnhofstraße 49, 
78532 Tuttlingen, Tel.: 07461/2434 

Montag, 01.04.2024 (Ostermontag) 
Apotheke Mühlheim, Tuttlinger Straße 4, 78570 
Mühlheim, Tel.: 07463/372  

Tagesaktuelle Notdienst-Informationen erhalten 
Sie auf den Seiten der Landesapothekenkammer 
Baden-Württemberg: http:// lak-bw.notdienst- 
portal.de oder kostenfrei aus dem Festnetz: 
0800 0022833 

Tierärztlicher Notfalldienst  
Freitag 29.03.2024 bis Montag, 01.04.2024 
Frau Dr. Mattes, Robert-Koch-Straße 19, 
78549 Spaichingen, Tel.: 07424/9607670 
Dr. Kettenacker, Am Münzkreuz 21, 
88605 Meßkirch, Tel.: 07575/92040

Notruf, Polizei 110
Rettungsdienst, Feuerwehr: 112   
Polizei Tuttlingen 07461 941 0
Polizei Mühlheim  07463 996 10
Giftnotruf 0761 192 40

Badenova (Gasversorgung)  0800 2767767

Netze BW (Stromversorgung) 
Service-Telefon 0800 3629 900
Service-Störung 0800 3629 477 

Störungsstelle - Strom 0800 3629 477

Störungsstelle - Wasser  0162 2892 093
Wassermeister Schaz

Nachbarschaftshilfe 07777 2659 880
Einsatzleitung Karin Seifried
E-Mail: karin.seifried1@gmx.de

Phönix  07461 770 550
gemeinsam gegen sexuellen Mißbrauch 
Bahnhofstraße 11 78532 Tuttlingen  
E-Mail: anlaufstelle@phoenix.tuttlingen.de 
Telefonische Sprechzeiten: 
Mo 10.00 - 12.00 Uhr 
Di 17.00 - 19.00 Uhr 
Do 15.00 - 17.00 Uhr  
persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung 

Frauenhaus Tuttlingen 07461 2066

Hospizgruppe Tuttlingen  0713 8160 160
www.hospitzgruppe-tuttlingen.de

Telefonseelsorge 0800 1110 111

Fachstelle für Pflege und Senioren
Beratungs- und Netzwerkstelle
Gartenstraße 22, 78532 Tuttlingen 07461 926 4603
E-Mail: fps@landkreis-tuttlingen.de

Fachstelle Sucht 07461 966 480
Freiburgstraße 44, 78532 Tuttlingen
E-Mail: fs-tuttlingen@bw-lv.de
Offene Sprechstunden 
Mi  14.00 - 17.00 Uhr
Ansonsten Gespräche nach Vereinbarung

Caritas 07461 969717-0
Caritas-Diakonie-Centrum
Bergstr.14, 78532 Tuttlingen
Fax: 07461 969717-29
Mo, Di, Do, Fr 09.00 - 12.00 Uhr
Mo, Di, Do 14.00 - 16.30 Uhr
Fr 09.00 - 13.00 Uhr
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Karten sind im Bürger-
büro erhältlich. 

Vorher erworbene Karten 
behalten ihre Gültigkeit. 

Der Erlös geht an das Frau-
en- und Kinderschutz-

haus Tuttlingen e.V.

Einladung zur Informationsveranstaltung zum Breitbandausbau 
der BLS für die Ortschaften Schwandorf und Worndorf 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

unsere Gemeinde treibt den Breitbandausbau auf Basis moderner und leistungsfähiger Glasfasertechnologie voran. 
Ziel ist es, künftig einen schnellen und zukunftsfähigen Internetzugang zu ermöglichen. Hierzu werden die Ortschaf-
ten Schwandorf und Worndorf von der BLS- Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen mbH & Co. 
KG an das landkreisweite Backbone-Netz angeschlossen. 

Um das Projekt näher vorzustellen, fi ndet am Donnerstag, den 11.04.2024 um 19 Uhr im Bürgersaal Worndorf für 
die Ortschaften Schwandorf und Worndorf eine Informationsveranstaltung statt. 

Wir laden Sie herzlich zu dieser Veranstaltung ein und freuen uns auf Ihr Kommen.

Veranstaltungsübersicht 
März 2024 
Sa, 30.03.2024
Freilichtmuseum 
Eröff nung der Museumssaison 
  
April 2024 
Mo, 01.04.2024
Schwäbischer Albverein 
Jugendfreizeit bis 05.04. 

Freilichtmuseum 
Osterspaß für Familien 

Do, 04.04.2024
Obst- und Gartenbauverein 
Handarbeitstreff , Treff punkt Alpen-
blick 

Fr, 05.04.2024
Förderverein Schwandorf 
Generalversammlung 

Sa, 06.04.2024
Förderverein Schwandorf 
Wendrsonn – Folk Rock Konzert 

So, 07.04.2024
Seelsorgeeinheit Egg 
Erstkommunion für Schwandorf und 
Worndorf in Buchheim 

Do, 11.04.2024
Informationsveranstaltung zum 
Breitbandausbau der BLS 
für die Ortschaften Worndorf und 
Schwandorf 

Fr, 12.04.2024
Landjugend Schwandorf 
Generalversammlung 

Sa, 13.04.2024
Turn- und Sportverein Neuhausen 
Jahreshauptversammlung  

Mi, 17.04.2024
Gemeinde 
Benefi zkonzert - Heeresmusikkorps 

Schwäbischer Albverein 
Seniorenausfl ug 

Do, 18.04.2024
Obst- und Gartenbauverein 
Handarbeitstreff , Werktreff  

Landjugend Schwandorf 
72 Stunden-Aktion bis 21.04 

Fr, 19.04.2024
Sportverein Schwandorf 
Generalversammlung 

Sa, 20.04.2024
Obst- und Gartenbauverein Jugend 
Natur mit der Handykamera 

Feuerwehr Neuhausen 
Schrottsammlung 

So, 21.04.2024
Schwäbischer Albverein und 
Obst- und Gartenbauverein 
Tag des Baumes 

Do, 25.04.2024
Kandidatenvorstellung 
Gemeinderatswahl 

Feuerwehr Worndorf 
Maibaum kranzen  

Fr, 26.04.2024
Musikverein Schwandorf 
Generalversammlung 

Radfahrverein Worndorf 
Generalversammlung 

So, 28.04.2024
VdK Schwandorf 
Generalversammlung 

Di, 30.04.2024
Feuerwehr Neuhausen 
Maibaum stellen 

Feuerwehr Schwandorf 
Maibaum stellen 

Feuerwehr Worndorf 
Maibaum stellen mit Bewirtung 
Ortschaftsrat 

Obst- und Gartenbauverein Jugend 
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ABTEILUNGSVERSAMMLUNG DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR WORNDORF 

Acht Feuerwehrkameraden wurden befördert 
Abteilungskommandant Florian Ott berich-
tete bei der Hauptversammlung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Abteilung 

Worndorf über ein arbeitsreiches und inten-
sives Jahr 2023. Insbesondere das 150-jähri-
ge Jubiläum der Abteilung Neuhausen und 
Schwandorf, aber auch die Feierlichkeiten Zu 
„50 Jahre Gesamtgemeinde“ haben die Feu-
erwehrkameraden gefordert und geprägt. 

Schriftführer Manuel Klotz berichtete von 
13 Einsätzen, die meisten waren Technische 
Hilfen. Ott fügte hinzu, dass die Worndorfer 
Feuerwehrkameraden von größeren Scha-
densereignissen verschont geblieben seien. 

Kassierer Thorsten Bogolowski konnte trotz 

Investitionen und Ausgaben zur Pfl ege der 
Kameradschaft ein Plus in der Kasse verkün-
den. Kassenprüfer Ulf Sauter bescheinigte 
eine tadellose Kassenführung. Bei 15 Pro-
ben mit einer durchschnittlichen Präsenz 
von 70 Prozent konnte der stellvertretende 
Abteilungskommandant Thomas Fischer die 
Kameraden Marco Tuschy und er selbst für 
zwei Fehlproben, Tobias Endress, Carsten 
Einhart, Thorsten Bogolowski für eine Fehl-
probe und für Null Fehlproben Frieder Ein-
hart und Paul Büttner auszeichnen. 

Bürgermeisterin Marina Jung, die die Entlas-
tung vornahm, dankte als oberste Diensther-
rin bei der Feuerwehr den Feuerwehrkame-
raden für die tatkräftige Unterstützung bei 

Veranstaltungen und Übungen der Gesamt-
wehr. Auch in die Einsatzkleidung und in die 
Infrastruktur investiere die Gemeinde sukzes-
sive, wie gerade bei der Dachsanierung des 
Feuerwehrgerätehauses sichtbar sei. Christof 
Schiele, der zwölf Kinder für die Kinderfeu-
erwehr und ein Nachwuchskamerad bei der 
Jugendfeuerwehr betreut, erhielt als Dank für 
den Einsatz ein Geschenk von seinen Abtei-
lungskameraden. Schiele bat um Unterstüt-
zung beim Transport des Nachwuchses zu 
den Proben nach Neuhausen ob Eck. 

Bürgermeisterin Marina Jung und Gesamt-
kommandant Wolfram Nestel beförderten 
Mario Baumann, Thorsten Bogolowski, Cars-
ten Einhart, Alexander Fischer und Tobias 
Ruggaber zum Hauptfeuerwehrmann. Dani-
ell Sinnwell, Thomas Fischer und Patrick Möll 
wurden zum Oberlöschmeister befördert. 
Alle Beförderten erhielten neben Urkunde 
und Schulterklappen ein Geschenk der Ab-
teilung und der Gemeinde. 

Der stellvertretende Kreisfeuerwehrver-
bandsvorsitzende Manuel Butschle nahm 
mit dem Abteilungskommandanten die Eh-
rung vor. Für 15 Jahre aktiven Dienst wurden 
Thorsten Bogolowski und Tobias Ruggaber 
mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Bronze 
ausgezeichnet. Die beiden Geehrten erhiel-
ten von der Gemeinde und von der Abtei-
lung ein Geschenk. 

Ortsvorsteherin Nicole Weikart dankte den 
Worndorfer Feuerwehrkameraden für die 
Unterstützung innerhalb des Ortes und 
wünschte, dass sie immer wohlbehalten aus 
ihren Einsätzen zurückkehren mögen. Paul 
Möll von der Altersabteilung berichtete von 
reger Teilnahme an Veranstaltungen. 

Neuhausen den 25.03.2024

Nachruf
In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem Kameraden und Ehrenfeuerwehrmann

Willi Lang
Oberlöschmeister

Über 50 Jahre war er im aktiven Dienst der Feuerwehr Neuhausen.
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Freiwillige Feuerwehr Neuhausen  Feuerwehr Abt. Neuhausen
Kommandant Wolfram Nestel  Abteilungskdt. Bastian Lepschy

Gemeinde Neuhausen
Bürgermeisterin Marina Jung

Kandidatenvorstellung für die Gemeinderatswahl 2024 
Am Donnerstag, den 25. April 2024 um 19:00 Uhr fi ndet in der Homburghalle die Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten statt. 
Die Kandidatenvorstellung wird von den kommunalpolitischen Listen, die sich um Gemeinderatsmandate bewerben, organisiert. 
Bitte merken Sie sich diesen Termin bereits vor. 
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Die beförderten und geehrten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Worndorf 
(von links): Manuel Butschle, Patrick Möll, Wolfram Nestel, Alexander Fischer, 
Mario Baumann, Thomas Fischer, Daniell Sinnwell, Carsten Einhart, Thorsten 
Bogolowski, Marina Jung und Florian Ott. Auf dem Bild fehlt Tobias Ruggaber.
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Amtliche
Mitteilungen§

Redaktionsschluss-
änderung in KW 14 
Aufgrund der Feiertage „Kar-
freitag und Ostermontag“ 
wird der Redaktionsschluss 
für das Amtsblatt in KW 14 
auf Donnerstag, 28.03.2024  
vorverlegt. 

Bitte beachten Sie dies bei Ihren Veröf-
fentlichungen. 

Später eingehende Texte werden 
nicht mehr abgedruckt.

Sommerzeit 
Am kommenden Samstag 
werden die Uhren wieder 
auf die Sommerzeit von 
2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vorgedreht. 

Also nicht vergessen, vor dem Zubett-
gehen sämtliche Uhren eine Stunde 
vorstellen. 

Bürgermeister-
sprechstunde 
Die nächste Bürgermeistersprech-
stunde fi ndet am Donnerstag, den 
25.04.2024 von 17-18 Uhr in der Orts-
verwaltung in Schwandorf statt. 

Um Wartezeiten zu verkürzen können 
Sie gerne einen Termin vereinbaren. 

Sie können jedoch auch unabhängig 
von der Bürgermeistersprechstunde 
jederzeit Ihre Wünsche und Anliegen 
vorbringen.

Rufen Sie hierzu bitte an - Tel.: 
07467/9460-15.

Bekanntmachung 
zur Kommunalwahl 
am 09. Juni 2024 
-  Sitzung des Gemeindewahl-

ausschusses 
Der Gemeindewahlausschuss für die 
Kommunalwahl am 09.06.2024 tagt 
am Dienstag, 2. April 2024, 17.00 Uhr 
im Rathaus, Rathausplatz 1, 78579 
Neuhausen ob Eck, im Trauzimmer. 

Die Sitzung ist öff entlich. 

Tagesordnung:
•	 Verpfl ichtung der Mitglieder des 

Gemeindewahlausschusses und 
der Stellvertreter

•	 Prüfung und Beschlussfassung 
über die Zulassung der Wahlvor-
schläge für die Gemeinderatswahl 
und die Ortschaftsratswahlen

gez. Marina Jung 
Vorsitzende 
des Gemeindewahlausschusses

Grünschnittannahme  
Gewann Buch - Neuhausen 
jeden Samstag  9.00 - 12.00 Uhr 

bei der Schule - Oberschwandorf 
jeden 1. und 3. Samstag  9.45 - 11.00 Uhr 

Aussiedlerhoef Langeäcker 1 
Worndorf 
jeden 1. und 3. Samstag  9.30 - 10.30 Uhr 

Holzach 5 - Neuhausen 
jeden 1. und 3. Samstag  9.00 - 9.30 Uhr

Abfalltermine 

April 
Werttonne 
Mittwoch, 03.04.2024 

Biomüll 
Freitag, 05.04.2024 

Restmüll, Windeltonne 
Donnerstag, 11.04.2024 

Biomüll 
Donnerstag, 18.04.2024 

Papiermüll, Windeltonne 
Donnerstag, 25.4.2024 

Werttonne 
Dienstag, 30.04.2024 

Schadstoff mobil 
Samstag, 13.04.2024, 11.15 Uhr - 
12.30 Uhr Neuhausen, Bauhof 
Samstag, 13.04.2024, 09.45 Uhr - 
10.30 Uhr Oberschwandorf, Rathaus 
  
Nähere Informationen zu Abfallfra-
gen fi nden Sie auf der Homepage 
www.abfall-tuttlingen.de oder unter 
07461/926-3400 

Bericht aus der Gemeinderats-
sitzung vom 19.03.2024
Bürgermeisterin Marina Jung begrüßte zu 
Beginn der öff entlichen Sitzung die anwe-
senden 11 Gemeinderatsmitglieder sowie 
15 Zuhörer sehr herzlich. Sie teilte mit, dass 
die geplante Bürgerfragestunde aufgrund 
der umfangreichen Tagesordnung verscho-
ben werde.

Die Sitzung fand im Sitzungssaal des Rat-
hauses statt.

TOP 1
Bekanntgabe der am 27.02.2024 in 
nichtöff entlicher Sitzung gefassten 
Beschlüsse gemäß § 35 Abs. 1 Gemein-
deordnung
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 27. 
Februar 2024 folgende nichtöff entliche Be-
schlüsse gefasst:

1. Der Gemeinderat stimmte dem Vor-
schlag  der  Auswahlkommission  zur 
Besetzung der Schulleiterstelle an der 
Homburgschule Neuhausen ob Eck 
(Grundschule) zu.

2. Einem Eigenanteil in Höhe von 150 € 
pro Teilnehmer an der Informationsfahrt 
des Gemeinderats wurde zugestimmt.

TOP 2
Haushaltsplan 2024
Vorberatung und Verabschiedung der 
Haushaltssatzung (Haushaltsplan) 2024
Im Rahmen der Haushaltsplanvorberatun-
gen im Verwaltungs- und Finanzausschuss 
am 14. Februar 2024 und am 5. März 2024 
wurden gegenüber dem ursprünglichen 
Haushaltsplanentwurf Ergänzungen/Ände-
rungen empfohlen. Diese wurden nun in 
den Haushaltsplan eingearbeitet.

Aufgrund der anstehenden Investitionen 
aber auch den steigenden Personal- und 
Transferaufwendungen wird sich die fi nan-
zielle Situation der Gemeinde Neuhausen 
ob Eck deutlich verschlechtern. Da die Re-
fi nanzierung zum Teil über 50 Jahre dauert 
(Gebührenhaushalte) wird der fi nanzielle 
Spielraum über Jahre hinweg kleiner und 
somit den Gestaltungsspielraum deutlich 
einengen. Unter diesen Vorzeichen werden 
wünschenswerte Projekte nicht realisierbar 
sein. Die kommunale Finanzpolitik wird sich 
künftig weitgehendst auf die so genannten 
„Pfl ichtaufgaben“ beschränken.

Sehr bedenklich vor allem ist die Tatsache, 
dass 2023 und 2024 die laufenden Aufwen-
dungen durch die laufenden Erträge nicht 
abgedeckt werden können. Auf Dauer kann 
dieser Umstand so nicht bleiben, da sonst 
die laufenden Aufwendungen mit Krediten 
fi nanziert würden, was ohnehin unzulässig 
ist. In diesem Fall müssten die Freiwilligkeits-
leistungen wie beispielsweise „fl exible“ Kin-
derbetreuung und/oder aber auch die Höhe 
der Realsteuerhebesätze auf den Prüfstand 
gestellt werden.

Bei diesen Betrachtungen wurden die wirt-
schaftlichen Auswirkungen unter anderem 
des „Ukraine-Krieges“ aber auch der latenten 
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Gefahr einer Finanzkrise, siehe Silicon Valley 
Bank, Signature Bank (USA) oder Credit Suis-
se (Schweiz), noch gar nicht berücksichtigt, 
da diese überhaupt  nicht  abschätzbar  sind.  
In Anbetracht dieser „Aussichten“ muss der 
Fokus auf das absolut Notwendigste gelegt 
werden.

Nach Beratung fasste der Gemeinderat ein-
stimmig folgende Beschlüsse:

1.  Der Haushaltssatzung mit Haushalts-
plan 2024 nach dem Neuen Kommuna-
len Haushaltsrecht, bestehend aus dem 
Gesamthaushalt (Ergebnis-, Finanz-
haushalt und Haushaltsquerschnitt), 
den Teilhaushalten und dem Stellen-
plan wurde in der vorgelegten Fassung 
zugestimmt.

2.   Der mittelfristigen Finanzplanung so-
wie dem Investitionsprogramm  für  den 
Planungszeitraum bis 2027 in der vorge-
legten Fassung wurde zugestimmt.

Top 3 
Fortsetzung von Kanalerneuerungs- 
maßnahmen in Neuhausen ob Eck
Auftragsvergaben
Die Kanalerneuerungsmaßnahmen im Kern-
ort Neuhausen wurden in drei Bauabschnit-
te aufgeteilt. Der erste Bauabschnitt, die 
Kanalerneuerung „Im langen Grund“ wurde 
bereits 2021 abgeschlossen. 2023 wurde mit 
der Erneuerung des Kanals in der Stocka-
cher Straße begonnen (2. Bauabschnitt), die 
noch nicht ganz fertig ist. Mit der Kanaler-
neuerung zwischen der Kreuzung Talstraße/
Im Brühl und dem Ortsausgang (Kreuzung 
Homburgstraße/Liptinger Straße) wird im 
März 2024 begonnen. Die komplette Fer-
tigstellung der Stockacher Straße ist auf An-
fang Juni dieses Jahres vorgesehen.

Wie bereits in der Gemeinderatssitzung am 
7. März 2023 dargelegt, müssen noch unter 
anderem die Kanäle in der Tanningerstraße, 
Gehren-, Eckstraße und Schwandorfer Stra-
ße bis Im Morgen erneuert werden. Diese 
Arbeiten wurden bereits Anfang 2023 öf-
fentlich ausgeschrieben. Allerdings wichen 
die Preise bei den damals zwei vorliegen-
den Angeboten über 20 % von der Kosten-
schätzung ab, sodass die Ausschreibung 
aufgehoben wurde. Da es sich jedoch bei 
der Kanalerneuerung um eine gemeindli-
che Pflichtaufgabe handelt, die auch noch 
zum Teil vom Land gefördert wird, wurde 
die Ausschreibung nun wiederholt. Die Ver-
öffentlichung der Ausschreibung für den 3. 
Bauabschnitt erfolgte am 1. Dezember 2023 
im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg. 
Die Submission fand am 25. Januar 2024 
statt. Zwölf Firmen haben das Leistungsver-
zeichnis angefordert. Am Submissionstag 
haben lediglich vier Firmen ein Angebot ab-
gegeben. Die Kostenberechnung des Inge-
nieurbüros itr GmbH liegt bei 4,09 Mio. Euro. 
Somit liegt das günstigste Angebot nach Ab-
zug des Preisnachlasses (4.144.633,99 Euro) 
um 57.500 Euro, oder um 1,41 %, höher.

Im Zuge des derzeitigen Baufortschritts in 
der Stockacher Straße wurde unter anderem 
auf eine Initiative der Gemeinschaftspraxis 
Dr. Renner/Dr. Muñoz mit der Straßenver-

kehrsbehörde und der Straßenbaubehörde 
(beide Landratsamt Tuttlingen) nochmals 
über einen Zebrastreifen (Fachbezeichnung 
„Fußgängerüberweg“) im Bereich des alten 
Rathauses/der Arztpraxis verhandelt. Außer-
dem wurde nochmals eine Querungshilfe 
im Bereich der Kreuzung Stockacher Straße/
Liptinger Straße/Homburgstraße seitens 
der Verwaltung angeregt. Der Fußgänger-
überweg im Bereich der Arztpraxis wurde 
bereits von der Straßenverkehrsbehörde 
angeordnet und kann gebaut werden. Die 
weitere Querungshilfe mit einem eventuel-
len Zebrastreifen im Bereich der genannten 
Kreuzung wird derzeit noch auf Genehmi-
gungsfähigkeit geprüft. Die Mehrkosten für 
die Querungshilfen belaufen sich auf rund 
13.000 Euro.

Herr Beck von der itr GmbH war in der Sit-
zung anwesend und erläuterte die Pläne 
zum Fußgängerüberweg und zur Querungs-
hilfe.

Der Gemeinderat fasste einstimmig folgen-
de Beschlüsse:

1.   Der Vergabe der Kanal-, Wasserleitungs- 
und Straßenerneuerungsmaßnahmen 
an die Bietergemeinschaft J.F. Storz 
aus Eigeltingen und Gebr. Stumpp 
aus Balingen zum Angebotspreis von 
4.144.633,99 Euro wurde zugestimmt.

2.   Dem beschriebenen Finanzierungsplan, 
Ratenzahlungen von Mai 2024 bis Au-
gust 2025, und den voraussichtlichen 
Mehrkosten in Höhe von 36.000 Euro 
wurde zugestimmt.

TOP 4 
‚Bau eines Treppenabgangs  zwischen 
Bräuhausgasse und  Hauptstraße in 
Schwandorf
Vorstellung der Planung
Mit dem Ausbau des Fußweges zwischen 
der Hauptstraße und der Bräuhausgasse, 
sowie mit dem Bau einer Treppenanlage 
zur Hauptstraße hin hat sich der Gemein-
derat zuletzt in der Gemeinderatssitzung 
am 23. Februar 2021 befasst. Es wurde unter 
anderem beschlossen, dass der Fußverbin-
dungsweg bei einer der nächsten Ausschrei-
bungen öffentlich ausgeschrieben werden 
sollte. In der ursprünglichen Planung war 
eine Treppenanlage mit einem behinder-
tengerechten Abgang (Rampe) geplant. Da 
jedoch für den Bau der Rampe unter andrem 
für Rollstuhlfahrer Grunderwerb notwendig 
wäre und dieser aber nach Verhandlungen 
mit dem Eigentümer nicht realisierbar ist, 
musste die Planung vom Ingenieurbüro 
itr GmbH aus Neuhausen ob Eck geändert 
werden. Zwischenzeitlich ist entlang dieses 
Wegs ein neues Wohngebäude entstanden, 
dessen Zufahrt momentan unbefriedigend 
ist. Die Herstellung des Fußweges sowie der 
Treppenanlage konnte jedoch bisher nicht 
realisiert werden, da in diesem Weg die BLS 
noch eine Glasfaserleitung verlegen muss, 
um unter anderem das Baugebiet Breite III - 
Innenring (Albert-Mueller-Ring) mit Telefon 
und Internet versorgen zu können. Diese 
wird noch in diesem Jahr verlegt und zwar 
im Rahmen des Breitbandausbaus in den 
Ortsteilen Schwandorf und Worndorf.

Herr Beck von der itr GmbH war in der Sit-
zung anwesend und erläuterte den geän-
derten Entwurf des Treppenabganges.

Der Gemeinderat fasste einstimmig folgen-
den Beschluss:

1. Von der Planung der Treppenanla-
ge  zwischen der Hauptstraße und der 
Bräuhausgasse in Schwandorf wurde 
zustimmend Kenntnis genommen.

2.  Das Ingenieurbüro itr GmbH wurde be-
auftragt, die öffentliche Ausschreibung 
zeitnah durchzuführen und die Submis-
sionsergebnisse dem Gemeinderat zur 
Entscheidung vorzulegen.

TOP 5 
Breitbandausbau in Schwandorf  
und Worndorf
Vorstellung der Planung und  
des weiteren Vorgehens
Die moderne und leistungsfähige Glasfaser-
technologie – Breitbandausbau – wird nun 
auch in Schwandorf und Worndorf umge-
setzt. Der geförderte FTTB-Ausbau in der 
Gemeinde Neuhausen ob Eck geht in die 
nächste Projektphase über. FTTB steht für 
„Fibre to the Building“ und bedeutet, dass 
die Glasfaserleitung bis ins Gebäude des 
jeweiligen Endkunden geführt wird. Die-
ser wird zum Großteil über das sogenann-
te „Hellgraue-Flecken-Programm“ mit bis 
zu 90 % Fördermitteln von Bund und Land 
finanziert. Die Ortsteile Schwandorf und 
Worndorf wurden bereits von der BLS- Breit-
bandversorgungsgesellschaft im Landkreis 
Sigmaringen mbH & Co. KG mit Backbone 
vom Landkreis Sigmaringen her erschlossen.

Zunächst wurde für die Ortsteile ein Mark-
terkundungsverfahren durchgeführt. Im 
Ergebnis wurde für die kommenden drei 
Jahre kein eigenwirtschaftlicher Ausbau 
gemeldet. Alle zirka 600 Hausanschlüsse im 
Ausbaugebiet sind zudem unter der Auf-
greifschwelle von 100 Mbit/s im Download 
und somit förderfähig.

Die Planungsleistungen zum Ausbau wur-
den durch das Büro cec-Ingenieure erbracht, 
die Bauausschreibung wird im März 2024 
veröffentlicht. Von der Gemeinde werden 
zusammen mit der BLS alle Haushalte ange-
schrieben, um einen Hausanschlussvertrag 
mit der BLS abzuschließen, um den geför-
derten Hausanschluss für den Eigentümer 
umsetzen zu können.

In der Sitzung stellten Vertreter der BLS das 
Ausbauprojekt und das Verfahren für die 
Ortsteile vor.

Von den Planungen und vom weiteren Vor-
gehen zum Breitbandausbau in Schwandorf 
und Worndorf wurde Kenntnis genommen.

TOP 6 
Breitbandausbau in Neuhausen ob Eck
Vergabe von weiteren Ingenieurleistun-
gen (Bauoberleitung)
In der Sitzung am 15. Februar 2022 hat der Ge-
meinderat beschlossen, den Ingenieurvertrag 
(Rahmenvertrag) im Zuge des geförderten 
Glasfaserausbaus im Rahmen des Bundes-
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förderprogramms „Graue Flecken“ mit dem 
Büro cec-Ingenieure GmbH aus Feldkirchen 
abzuschließen. Nachdem nun mit dem Breit-
bandausbau im März dieses Jahres begonnen 
wird, müsste nun die Bauoberleitung beauf-
tragt werden. Hierzu erfolgte eine öffentliche 
(digitale) Ausschreibung und zwar über das 
Portal „eVergabe“ des Staatsanzeigers Ba-
den-Württemberg. Die Submission fand am 
8. März 2024 statt. An der Ausschreibung hat 
sich lediglich das Büro cec-ingenieure GmbH 
aus Feldkirchen beteiligt. Durch die Vergabe 
der Bauoberleitung an die cec- Ingenieure 
entstehen keine zeitlichen Verzögerungen, da 
bekanntlich nun alle Planungsleistungen, von 
der Entwurfsplanung über die Ausführungs-
planung bis hin zur Bauoberleitung in „einer 
Hand“ liegen.

Im Nachgang zu der am 15. Februar 2024 
stattgefundenen Informationsveranstal-
tung zum Breitbandausbau im Kernort Neu-
hausen wird folgendes ergänzt:

Neuhausen ob Eck (ohne Schwandorf und 
Worndorf) hat insgesamt 917 Adressen. Hier-
von sind 337 Adressen förderfähig und 580 
Adressen nicht förderfähig. Von den 580 nicht 
förderfähigen Adressen liegen 414 Adressen 
an einer Glasfasertrasse und erhalten eine 
Vorerschließung (Glasfaserleitung wird auf 
jeden Fall ins Grundstück verlegt). Lediglich 
166 Adressen in Neuhausen ob Eck haben 
derzeit keine Möglichkeit, an das neu erstellte 
Glasfasernetz angeschlossen zu werden. Von 
diesen als „nicht förderfähig/nicht erschließ-
bar“ deklarierten Adressen werden aufgrund 
von verschiedenen bereits stattfindenden 
und noch in Kürze beginnenden Tiefbaumaß-
nahmen noch etliche angeschlossen. Somit 
wird sich die Anzahl von 166 Haushalten auf 
schätzungsweise 150 Haushalte reduzieren. 
Außerdem ist der Ausbau des Glasfasernetzes 
so konzipiert, dass bei weiteren Tiefbaumaß-
nahmen die noch nicht erschlossenen Anwe-
sen nachträglich, problemlos angeschlossen 
werden könnten. Zusätzlich wurde die Ver-
waltung beauftragt, prüfen zu lassen, ob nicht 
alle Haushalte angeschlossen werden können, 
welche Kosten dies verursachen würde und 
ob evtl. eine weitere Förderung möglich wäre.

Auf Vorschlag vom Gemeinderat sollte 
schon jetzt eine Regelung zum Eigenanteil 
für die Herstellung von (Glasfaser-)Hausan-
schlüssen, die zum späteren Zeitpunkt an-
geschlossen werden, getroffen werden. Der 
Eigenanteil sollte auf Grund einer Gleich-
behandlung unabhängig von den Herstel-
lungskosten ebenfalls mit 832 Euro zuzüglich 
der zum Zeitpunkt des Anschlusses gülti-
gen Mehrwertsteuer festgesetzt werden.

Der Gemeinderat fasste einstimmig folgen-
de Beschlüsse:

1.   Das Büro cec-Ingenieure GmbH aus 
Feldkirchen wurde mit der Bauoberlei-
tung zum Angebotspreis von 165.750 
Euro beauftragt.

2.   Der Eigenanteil für die Herstellung von 
Hausanschlüssen zur Breitbandversor-
gung in Höhe 832 Euro zzgl. der zum Zeit-
punkt des Anschlusses geltenden Mehr-
wertsteuer, derzeit 19 %, wurde auch für 
die zu einem späteren Zeitpunkt ange-

schlossenen Anwesen festgelegt. Dies gilt 
allerdings nur für Grundstücke, die derzeit 
nicht angeschlossen werden können. 
Grundstücke, die an einer Trasse liegen 
und für die kein Anschluss beantragt wird, 
zahlen später die vollen Kosten.

TOP 7 
DEKA -Kommunal-TUT-Balanced-Fonds
Verkauf von Fondsanteilen
Der aktuelle Stand der von der Gemeinde 
gehaltenen Anteile (8.705 Stück) am DEKA- 
Fonds betrug zum 29. Februar 2024 0,85 Mio. 
Euro. In den vergangenen Jahren lag hat die 
Gemeinde 2022 85 weitere Anteile erwor-
ben und mit den Zinserträgen finanziert.

Aufgrund der sich derzeit abzeichnenden 
sehr angespannten finanziellen Situation 
infolge der anstehenden Baumaßnahmen 
wird zur Reduzierung der geplanten Kredit-
aufnahmen und zur Sicherung der Liquidität 
vorgeschlagen, alle Anteile im DEKA-Fonds 
zu veräußern. Im Rahmen der Finanzaus-
schusssitzungen wurde neben dem Verkauf 
der DEKA-Fonds-Anteile auch noch die Auf-
lösung der Beteiligungen an der Netze BW 
sowie an der badenova diskutiert. Diese 
sollen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 
nicht gekündigt bzw. verkauft werden. Hie-
rüber wird der Gemeinderat im Spätherbst 
dieses Jahres nochmals separat beraten.

Der Gemeinderat fasste einstimmig folgen-
den Beschluss:

Dem Verkauf des gesamten Bestandes von 
8.705 Anteilen des DEKA-Spezialfonds „Kom-
munal TUT-Balanced-Fonds“ zum Tageskurs 
vom 22. März 2024 wurde zugestimmt.

TOP 8 
Bauantrag zum Auffüllen eines 8.778 m² 
großen Areals mit Aushubmaterial in 
Worndorf
In der Gemeinderatssitzung am 17.10.2023 
wurde der Auffüllung eines 4.900 m² großen 
Areals auf den Grundstücken, Flurstücks-
nummern 1029 – 1032, 1035, Langeäcker 1 
zugestimmt. Nun liegt der Verwaltung eine 
Entwurfsänderung des Vorhabens vor. Es ist 
geplant, ein 8.778 m² großes Areal mit Aus-
hubmaterial aufzufüllen für einen geplanten 
Milchviehstall (Wiederaufbau nach Brand).

Das zu bebauende Grundstück liegt im Au-
ßenbereich. Somit ist das Vorhaben nach § 35 
Baugesetzbuch (BauGB) zu bewerten. Im Au-
ßenbereich sind Vorhaben zulässig, wenn öf-
fentliche Belange nicht entgegenstehen, eine 
ausreichende Erschließung gesichert ist und 
das Vorhaben einem land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieb dient und nur einen untergeord-
neten Teil der Betriebsfläche einnimmt. Da der 
Eigentümer des zu bebauenden Grundstücks 
einen landwirtschaftlichen Betrieb betreibt, ist 
er somit nach § 35 BauGB privilegiert.

Bürgermeisterin Jung teilte mit, dass der Ort-
schaftsrat Worndorf im Umlaufverfahren dem 
Bauvorhaben einstimmig zugestimmt habe.

Dem Bauantrag zum Auffüllen eines 8.778 
m² großen Areals mit Aushubmaterial wur-
de vom Gemeinderat einstimmig das Ein-
vernehmen erteilt.

TOP 9 
Bauantrag zum Neubau eines Schuppens
Auf dem Grundstück, Flst.-Nr. 1979, Rietweg 
8, ist der Neubau eines Schuppens geplant. 
Der vordere Bereich des „Rietwegs“ liegt 
nicht im Geltungsbereich eines rechtskräf-
tigen Bebauungsplans. Demnach wird die 
Zulässigkeit des Bauvorhabens

Der geplante Schuppen hat eine Fläche von 
40 m² und befindet sich im östlichen Bereich 
des Grundstücks. Da im Bereich „Rietweg“ 
bereits einige Schuppen errichtet wurden, 
würde das Bauvorhaben in die bereits vor-
handene Nutzung passen.

Dem Bauantrag zur Errichtung eines Schup-
pens wurde einstimmig das Einvernehmen 
erteilt.

TOP 10 
Bauantrag zur Errichtung eines  
Lagerschuppens in Danningen
Auf  dem  Grundstück,  Flst.-Nr.  253/2,  Dan-
ningen  12,  ist  die  Errichtung  eines Lager-
schuppens geplant.

Der Bereich „Danningen“ liegt nicht im Gel-
tungsbereich eines rechtskräftigen Bebau-
ungsplans. Demnach wird die Zulässigkeit 
des Bauvorhabens danach beurteilt, wie 
sich dieses in die umliegende Bebauung 
einfügt. Der geplante Schuppen hat eine 
Fläche von knapp 45 m² und befindet sich 
im rückwärtigen Bereich des Grundstücks. 
Da im Bereich „Danningen“ bereits einige 
Schuppen und Scheunen errichtet wurden, 
würde der geplante Schuppen in die bereits 
vorhandene Nutzung passen.

Bürgermeisterin Jung teilte mit, dass der 
Ortschaftsrat Worndorf im Umlaufverfahren 
dem Bauvorhaben einstimmig zugestimmt 
habe.

Dem Bauantrag zur Errichtung  eines  Lager-
schuppens wurde einstimmig  das Einver-
nehmen erteilt.

TOP 11 
Bauantrag zur Umnutzung des vorhan-
denen Stalles/Scheune/Garage zum 
Getränkehandel
Auf dem Grundstück, Flst.-Nr. 81, Blumen-
straße 2, ist eine Umnutzung des vorhande-
nen Stalles/Scheune/Garage zum Getränke-
handel geplant.

Der Bereich „Blumenstraße“ befindet sich 
nicht im Geltungsbereich eines rechtskräf-
tigen Bebauungsplans. Demnach wird die 
Zulässigkeit des Bauvorhabens danach be-
urteilt, wie sich dieses in die umliegende 
Bebauung einfügt. Laut Flächennutzungs-
plan liegt die Blumenstraße in einem Mi-
schgebiet. Nach § 6 Abs. 1 Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) dienen Mischgebiete 
dem Wohnen und Gewerbebetrieben, die 
das Wohnen nicht wesentlich stören. Laut 
Absatz 2 Nr. 3 sind Einzelhandelsbetriebe, 
wozu der Getränkehandel zählt, zulässig.

Dem Bauantrag zur Umnutzung des vorhan-
denen Stalles/Scheune/Garage wurde ein-
stimmig das Einvernehmen erteilt.
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TOP 12 
Bildung eines Gemeindewahlausschusses 
für die Kommunalwahlen am 09. Juni 2024
Am Sonntag, 09. Juni 2024 finden in Ba-
den-Württemberg Kommunalwahlen statt. 
Gewählt werden die Gemeinderäte, Ort-
schaftsräte und Kreisräte. Gleichzeitig ist 
auch die Wahl zum Europäischen Parlament.

Die Leitung der Gemeindewahlen, zu der auch 
die Zulassung der Wahlvorschläge und die 
Prüfung der Wählbarkeit der Bewerber sowie 
die Ermittlung und Feststellung der Wahler-
gebnisse gehören, ist nach § 11 Kommunal-
wahlgesetz (KomWG) einem besonderen, nur 
für die Wahl bestimmten Organ, dem Gemein-
dewahlausschuss zu übertragen.  Der Gemein-
dewahlausschuss besteht aus dem Vorsitzen-
den, seinem Stellvertreter und mindestens 
zwei Beisitzern und ebenso vielen Stellver-
tretern. Vorsitzender des Gemeindewahlaus-
schusses ist grundsätzlich kraft Gesetzes der 
Bürgermeister (§ 11 Abs. 2 KomWG). Da die 
Bürgermeisterin nicht Wahlbewerberin für 
den Kreistag ist, ist sie somit Vorsitzende des 
Gemeindewahlausschusses kraft Gesetzes.

Der Gemeinderat fasste einstimmig folgen-
de Beschlüsse:

1.  In den Gemeindewahlausschuss für 
die Kommunalwahlen 2024 werden 
zum stellvertretenden Vorsitzenden 
Hauptamtsleiter Hans Hager, als Beisit-
zer Alfred Steppacher, Bärbel Hensler 
und Hermann Luz und als stellvertre-
tende Beisitzer Heiko Stadler, Alexander 
Bronner (gleichzeitig Schriftführer) und 
Sibylle Schaz bestimmt.

2.    Die Verwaltung wird beauftragt das 
Weitere zu veranlassen.

TOP 13 
Neufassung der Satzung über die Entschä-
digung für ehrenamtliche Tätigkeiten
In der Satzung über die Entschädigung eh-
renamtlicher Tätigkeit vom 12. Juni 2001 
ist die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger, 
die Aufwandsentschädigung der Gemein-
de- und Ortschaftsräte und der Ortsvorste-
her geregelt. Diese wurde zum 01. Juli 2009 
das letzte Mal geändert und gilt seitdem 
unverändert. Aus diesem Grund wurde im 
Gemeinderat mehrfach die Anhebung der 
Sitzungsgelder angesprochen, unter ande-
rem auch am 16. Juni 2020. Damals war sich 
das Gremium einig, dass die Zeit der Coro-
na-Krise nicht der richtige Zeitpunkt für eine 
Anhebung der Sitzungsgelder sei und dass 
eine erneute Beratung der Angelegenheit 
nach der Krise stattfinden sollte.

Im Januar 2024 führte die Gemeindeverwal-
tung deshalb erneut eine Umfrage zu den 
Entschädigungssätzen bei den im Umkreis 
liegenden Gemeinden durch. Der durch-
schnittliche Satz für das Sitzungsgeld der 
abgefragten Gemeinden liegt derzeit bei 30 
Euro pro Sitzung. Danach werden Sitzungen 
einerseits teilweise nach Stundenaufwand 
bezahlt und andererseits haben einige 
Kommunen in den vergangenen Jahren ei-
nen monatlichen Pauschalbetrag quasi als 
Grundbetrag eingeführt. Mit einem monat-
lichen Pauschalbetrag als Grundbetrag soll 

wenigstens im Ansatz berücksichtigt wer-
den, dass Gemeinderäte ihren Dienst für die 
Allgemeinheit nicht nur in und für Sitzungen 
leisten, sondern zu allen möglichen Zeiten.

Weiterhin schlägt die Verwaltung vor, die 
Entschädigung nach Durchschnittssätzen 
nicht mehr gestaffelt für vorgegebene Zeit-
räume zu gewähren, sondern je Stunde auf 
12 Euro festzusetzen, was dem derzeitigen 
Mindestlohn von 12,41 Euro nicht ganz ent-
spricht. Diese Entschädigung nach Durch-
schnittssätzen soll bereits bei den anstehen-
den Wahlen am 09.06.2024 an die Mitglieder 
der Wahlausschüsse und die Wahlhelfer be-
zahlt werden. Der entsprechende Teil der 
Satzung (vgl. § 1) soll daher bereits am Tag 
nach der Veröffentlichung in Kraft treten.

Die neue Satzung enthält die erhöhten Ent-
schädigungssätze und soll – mit Ausnahme 
der Entschädigung nach Durchschnittssät-
zen – zum 1. Juli 2024 in Kraft treten.

Der Gemeinderat fasste einstimmig folgen-
de Beschlüsse:

1.   Der Einführung eines Durchschnittssat-
zes gemäß § 1 der Satzung pro Stunde 
mit 12,00 Euro wurde zugestimmt.

2.   Der Einführung einer höchst anrechen-
baren Zeitdauer je Tag von 8 Stunden 
wurde zugestimmt.

3.   Der Einführung eines monatlichen 
Grundbetrags für Gemeinderäte in 
Höhe von 20,00 Euro, sowie für Ort-
schaftsräte in Höhe von 10,00 Euro wur-
de zugestimmt.

4.   Der Erhöhung des Sitzungsgeldes auf 
pauschal 40,00 Euro pro Gemeinderats- 
und Ausschusssitzung der Gemeinderä-
te sowie auf pauschal 25,00 Euro pro Ort-
schaftsratssitzung wurde zugestimmt.

5.  Der Erhöhung der jährlichen Aufwands-
entschädigung für den ersten Bürger-
meisterstellvertreter auf 400,00 € sowie 
auf 175,00 € für den zweiten und dritten 
Bürgermeisterstellvertreter wurde zu-
gestimmt.

6.   Dem Entwurf zur Änderung der Satzung 
wurde zugestimmt.

TOP 14 
Bekanntgaben / Anfragen / Sonstiges
a)   Polizeiliche Umweltschutzverordnung
 Bürgermeisterin Jung berichtete, dass 

das Landratsamt die kürzlich beschlos-
sene Neufassung der Polizeilichen Um-
weltschutzverordnung geprüft und kei-
ne Beanstandungen hierzu habe.

b)   Hinweisschild für den Zebrastreifen
 Bürgermeisterin Jung beantwortet die 

Anfrage zu den Hinweisschildern beim 
Zebrastreifen aus der letzten Sitzung 
und teilt mit, dass entsprechende Schil-
der nur in bestimmten Situationen und 
in Ausnahmefällen angebracht werden.

c)   LKW-Verkehr in den Nebenstraßen 
der Baustelle

 Bürgermeisterin Jung gibt, anlässlich 
der Anfrage in der letzten Sitzung, be-
kannt, dass die Straßenverkehrsbehör-
de die Maßnahmen zur Reduzierung 
des LKW-Verkehrs in den Nebenstraßen 

der Baustelle erschöpfend behandelt 
habe. Sie habe mit dem Geschäftsführer 
eines eingesetzten Fuhrunternehmens 
Kontakt aufgenommen und vereinbart, 
dass die LKWs die Umleitungsstrecke 
über die Meßkircher Straße befahren.

d)   TÜV-Zugmaschinen-Abnahmetermin 
in Schwandorf

 Aus dem Gemeinderat wurde angefragt, 
wann der TÜV-Zugmaschinen- Abnah-
metermin in Schwandorf stattfinde.

 Dieser sei am Samstag, 23. März 2024 
berichtete Bauhofmitarbeiter Matthias 
Kellhofer als sachkundiger Einwohner.

 

Wichtiger Hinweis für Grund-
stücksbesitzer – Verbrennen 
von pflanzlichen Abfällen im 
Außenbereich  
Im Frühling und Herbst werden verstärkt 
Gehölzschnitt und Obstbaumpflege vor-
genommen. Die bei diesen Arbeiten anfal-
lenden pflanzlichen Abfälle dürfen nur im 
Außenbereich und nicht innerorts auf dem 
Grundstück, auf dem sie anfallen, durch Ver-
brennen beseitigt werden, wenn die Abfälle 
nicht durch Verrotten, Untergraben, Unter-
pflügen oder Kompostieren beseitigt wer-
den können. 

Ein flächenhaftes Abbrennen ist aber verbo-
ten. Die pflanzlichen Abfälle müssen so tro-
cken sein, dass sie unter möglichst geringer 
Rauchentwicklung verbrennen. 

Beim Verbrennen ist ein Abstand von min-
destens 50 m gegenüber von Gebäuden und 
Baumbeständen sowie mindestens 100 m 
von Bundes- Landes- und Kreisstraßen einzu-
halten. Bei starkem Wind darf nicht verbrannt 
werden, desgleichen nicht in der Zeit zwischen 
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Das 
Feuer muss unter ständiger Kontrolle gehalten 
werden; Feuer und Glut müssen beim Verlas-
sen der Feuerstelle erloschen sein. 

Die Art und Weise, wie im Ausnahmefall ver-
brannt werden darf, ist in der Verordnung 
der Landesregierung über die Beseitigung 
pflanzlicher Abfälle außerhalb von Beseiti-
gungsanlagen geregelt. 

Das Verbrennen von sonstigen Abfällen zum 
Zwecke der Beseitigung ist grundsätzlich 
verboten und muss als Ordnungswidrigkeit 
geahndet werden, sofern nicht sogar eine 
Straftat vorliegt (umweltgefährdende Ab-
fallbeseitigung oder unerlaubtes Betreiben 
einer Abfallbeseitigungsanlage). 

Spätestens ein Tag vor der Verbrennung 
ist die Gemeindeverwaltung, Tel. 07467 
9460-28 zu informieren (Datum und Zeit-
raum, Lage des Grundstücks mit Gewannbe-
zeichnung, Tel. Nr. und Handy-Nummer). 

Das Bürgermeisteramt weist darauf hin, dass 
die Leitstelle bei eingehenden Notrufen 
handeln muss, denn sie kann die Situation 
aus der Ferne nicht beurteilen. Dies kann 
dazu führen, dass ein Notruf eine Alarmie-
rung der Feuerwehr und somit auch Kosten 
nach sich zieht. 
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Satzung 
über die Entschädigung für 

ehrenamtliche Tätigkeit 
vom 19.03.2024

Aufgrund von § 4 in Verbindung mit § 19 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Neuhausen ob Eck am 19.03.2024 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1 
Entschädigung nach  
Durchschnittssätzen

(1)  Ehrenamtlich Tätige erhalten den Ersatz 
ihrer Auslagen und ihres Verdienstaus-
falls nach einheitlichen Durchschnitts-
sätzen.

(2)  Der Durchschnittssatz für die zeitliche 
Inanspruchnahme beträgt je Stunde 
12,00 Euro. Der Tageshöchstsatz beträgt 
96,00 Euro.

§ 2 
Berechnung der zeitlichen  

Inanspruchnahme
(1)  Der für die ehrenamtliche Tätigkeit be-

nötigten Zeit wird je eine halbe Stunde 
vor ihrem Beginn und nach ihrer Been-
digung hinzugerechnet (zeitliche Inan-
spruch-nahme). Beträgt der Zeitabstand 
zwischen zwei ehrenamtlichen Tätigkei-
ten weniger als eine Stunde, so darf nur 
der tatsächliche Zeitabstand zwischen 
Beendigung der ersten und Beginn der 
zweiten Tätigkeit zugerechnet werden.

(2)  Die Entschädigung wird im Einzelfall 
nach dem tatsächlichen, notwendiger-
weise für die Dienstverrichtung entstan-
denen Zeitaufwand berechnet.

(3)  Für die Bemessung der zeitlichen Inan-
spruchnahme bei Sitzungen ist nicht die 
Dauer der Sitzung, sondern die Dauer 
der Anwesenheit des Sitzungsteilneh-
mers maßgebend. Die Vorschriften des 
Absatzes 1 bleiben unberührt. Besichti-
gungen, die unmittelbar vor oder nach 
einer Sitzung stattfinden, werden in die 
Sitzung ein-gerechnet.

(4)  Die Entschädigung für mehrmalige In-
anspruchnahme am selben Tag darf zu-
sam-mengerechnet den Tageshöchst-
satz nach § 1 Abs. 2 nicht übersteigen.

§ 3 
Aufwandsentschädigung

(1)  Gemeinderäte und Ortschaftsräte erhal-
ten für die Ausübung ihres Amtes eine 
Auf-wandsentschädigung. Diese wird 
gezahlt
1. als monatlicher Grundbetrag

•	 bei Gemeinderäten in Höhe von 
20,00 Euro

•	 bei Ortschaftsräten in Höhe von 
10,00 Euro

2. als Sitzungsgeld
•	 je Sitzung des Gemeinderats oder 

eines Ausschusses in Höhe von 
40,00 Euro

•	 je Sitzung des Ortschaftsrats in 
Höhe von 25,00 Euro.

 Bei mehreren, unmittelbar aufei-
nander folgenden Sitzungen des-
selben Gremiums wird nur ein Sit-
zungsgeld bezahlt.

(2)  Ehrenamtliche Ortsvorsteher erhalten in 
Ausübung ihres Amtes eine Aufwands-
ent-schädigung. Diese beträgt für den 
Ortsvorsteher der Ortschaft Schwandorf 
und der Ortschaft Worndorf je 65 von 
100 des Mindestbetrages der Auf-
wandsentschädigung eines ehrenamt-
lichen Bürgermeisters der der Ortschaft 
entsprechenden Gemeinde-größen-
gruppe.

(3)  Die ehrenamtlichen Stellvertreter des 
Bürgermeisters erhalten zusätzlich zu 
den in Absatz 1 genannten Sitzungsent-
schädigungen eine jährliche Aufwands-
entschädi-gung
3. für den ersten Bürgermeisterstell-

vertreter von 400,00 Euro
4. für den zweiten Bürgermeisterstell-

vertreter von 175,00 Euro
5. für den dritten Bürgermeisterstell-

vertreter von 175,00 Euro
(4)  Für eine länger andauernde, nicht vor-

hersehbare Vertretung des Bürgermeis-
ters er-hält ein ehrenamtlicher Stellver-
treter des Bürgermeisters neben dem 
Grundbetrag der Aufwandsentschädi-
gung nach Absatz 3 eine Entschädigung 
nach § 1.

(5)  Die Aufwandsentschädigungen nach 
Absatz 1 werden jeweils zum Ende ei-
nes Ka-lenderhalbjahres ausgezahlt. Die 
Entschädigung der Ortsvorsteher nach 
Absatz 2 wird jeweils zum Monatsende 
vergütet. Die Bürgermeisterstellvertre-
ter erhalten ihre Aufwandsentschädi-
gung einmal jährlich zum 1. Juli eines 
jeden Jahres.

§ 4 
Reisekostenvergütung

(1) Bei Dienstverrichtungen außerhalb des 
Gemeindegebiets erhalten ehrenamt-
lich Tätige neben der Entschädigung 
nach § 1 Absatz 2 und § 3 eine Reise-
kostenvergütung in entsprechender 
Anwendung der Bestimmungen des 
Landesreisekostengesetzes.

(2) Gemeinderäte, die zu einer Sitzung des 
Gemeinderates oder Ausschusses außer-
halb des Ortsteils, in dem sie wohnen, 
mit dem Pkw fahren, erhalten eine Fahrt-
kostenpau-schale von 5,00 € je Sitzung.

§ 5 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 1. Juli 2024 in Kraft, 
die Entschädigung gemäß § 1 bereits am 
Tag nach der Bekanntmachung der Satzung.

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Ent-
schädigung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 
12. Juni 2001 einschließlich der in der Zwi-
schenzeit ergangenen Änderungen außer 
Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrungs- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
auf Grund der Gemeindeordnung beim Zu-
stande-kommen dieser Satzung wird nach 
§ 4 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich oder elektronisch inner-
halb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Sat-zung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist. Der Sachver-
halt, der die Ver-letzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung ver-letzt worden sind.

Neuhausen ob Eck, 19.03.2024

gez. Marina Jung
Bürgermeisterin
 

Beschwerden über Hundekot  
In den letzten Wochen sind beim Bürger-
meisteramt Beschwerden über Hundekot 
auf dem Spielplatz an der Homburghalle 
eingegangen. 

Die Polizeiverordnung schreibt vor, dass 
der Halter bzw. der Führer eines Hundes 
dafür zu sorgen hat, dass der Hund seine 
Notdurft nicht auf Gehwegen, in Grün- und 
Erholungsanlagen oder in fremden Vorgär-
ten verrichtet. Sollte dies doch einmal der 
Fall sein, muss der Hundekot unverzüglich 
beseitigt werden. Hierfür hat die Gemeinde 
an verschiedenen Standorten Hundetoilet-
ten aufgestellt. Die Hundetoiletten werden 
regelmäßig mit Tüten aufgefüllt, gleichzeitig 
werden die angebrachten Behälter geleert. 

Auch dort wo keine Hundetoiletten sind, 
müssen die Hinterlassenschaften ent-
fernt werden. Die befüllten Hundekottü-
ten können über den eigenen Restmüll-
behälter auch entsorgt werden. 

Desweiteren ist darauf hinzuweisen, dass 
das freie Laufenlassen von Hunden für Fuß-
gänger, insbesondere auch für Kinder, aber 
auch für Fahrzeuge (Haftung des Halters) 
gefährlich werden kann. Für den Innen-
bereich gilt nach der polizeilichen Um-
weltschutzverordnung Leinenzwang; auf 
öffentlichen Straßen und Gehwegen sind 
Hunde an der Leine zu führen. 

Aber auch im Außenbereich gibt es Ein-
schränkungen: danach dürfen Hunde ohne 
Begleitung einer Person, die durch Zuruf 
auf das Tier einwirken kann, nicht frei um-
herlaufen. Wird z.B. ein Reh von einem nicht 
angeleinten Hund gerissen, handelt der ent-
sprechende Hundebesitzer ordnungswidrig 
gemäß § 67 Abs. 2 Nr. 10 JWMG. 

Eine solche Ordnungswidrigkeit kann mit ei-
ner Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet 
werden. 

Hinweise hierzu können bei der Gemeinde-
verwaltung, Ordnungsamtsleiterin Kempf, 
Tel. 07467/9460-28 gemeldet werden. 

Ordnungsamt 
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Breitbandausbau  
im Kernort Neuhausen 
Die mit dem Breitbandausbau im Kernort Neu-
hausen beauftragte Firma SD Fiber Deutsch-
land GmbH aus Stuttgart wird mit den Bau-
arbeiten ab Dienstag, 2. April 2024, beginnen. 

Zunächst wird im Bereich des Baugebie-
tes „Oberer Einfang“ mit der Verlegung der 
Glasfaserleitungen begonnen. Davon sind 
folgende Straßen betroffen: Hölderlinweg, 
Goethestraße, Beethovenstraße, Schiller-
straße, Jahnstraße, Silcherstraße, Hegaustra-
ße, Mozartstraße, Bachstraße, Blumenstraße. 

Im Rahmen einer in den nächsten Tagen 
stattfindenden Baubegehung werden in 
den genannten Straßen Informationsflyer zu 
den Anschlussmöglichkeiten verteilt. 

Aktuelle Informationen können jederzeit auf 
der Homepage der Gemeinde unter www.
neuhausen-ob-eck.de/breitbandausbau ab-
gerufen werden. 

 

Nichtamtliche
Mitteilungen und Infos

STADT TUTTLINGEN 

Öffentliche Bekanntmachung 
14. punktuelle Änderung des Flächen-
nutzungsplanes: „Sondergebiet großflä-
chiger Lebensmittelmarkt“, Flste. Nrn. 
187, 187/1, 187/2, 187/3, 179 (teilweise), 
194/1 (teilweise), 189 (teilweise) und 
189/1 (teilweise) im Ortsteil Oberflacht, 
Gemeinde Seitingen – Oberflacht im Pa-
rallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB - 
Entwurfsveröffentlichung nach § 3 Abs. 
2 BauGB 

Der Gemeinsame Ausschuss der Verwal-
tungsgemeinschaft für den Verwaltungs-
raum Tuttlingen hat in seiner Sitzung am 
23.03.2022 beschlossen die 14. Änderung 
der 6. Fortschreibung des Flächennutzungs-
planes für den Verwaltungsraum Tuttlingen 
gemäß § 2 Baugesetzbuch (BauGB) aufzu-
stellen. Am 21.03.2024 hat der Gemeinsame 
Ausschuss für den Verwaltungsraum Tuttlin-
gen eine geringfügige Änderung des Gel-
tungsbereichs im Norden und Osten sowie 
die Änderung des Namens (früher: „Sonder-
gebiet Einzelhandel“) beschlossen. 

Um die Nahversorgung der Gemeinde Sei-
tingen – Oberflacht zu gewährleisten, plant 
die Gemeinde dem ortansässigen „Nah-
kauf“-Laden, Hauptstraße 4, eine energeti-
sche Sanierung und Erweiterung zu ermög-
lichen. 

Die Erweiterung mit der Neuregelung der 
Zufahrt und der Anlieferung beansprucht 
die Grundstücke Flste. Nrn. 187, 187/1, 
187/2, 187/3. Darüber hinaus werden für 
eine Verlegung des Parkplatzes und des 
Fuß-/ Landwirtschaftsweges am Ortsrand 
Flächen innerhalb der Flste. Nrn. 179, 194/1, 
189 und 189/1 in Anspruch genommen. 

Der Änderungsbereich ist im bisherigen Flä-
chennutzungsplan teilweise als gemischte 
Baufläche (entlang der Hauptstraße) und 
teilweise als Landwirtschaftsfläche (entlang 
des Schönbachs) dargestellt. Der Ände-
rungsbereich wird künftig als „Sonderbauf-
läche großflächiger Lebensmittelmarkt“ 
dargestellt. Parallel zur Änderung des Flä-
chennutzungsplans soll gem. § 8 Abs. 3 ein 
Bebauungsplan in dem Bereich aufgestellt 
werden. 

Die Abgrenzung der 14. punktuellen Ände-
rung ist auf nachstehendem Planausschnitt 
umrandet dargestellt. 

18. punktuelle Änderung der 6. Fort-
schreibung des Flächennutzungsplanes 
für den Verwaltungsraum Tuttlingen im 
Gebiet „Holderstöckle“ in Tuttlingen – 
Entwurfsveröffentlichung nach § 3 Abs. 
2 BauGB 
In der letzten Ausgabe des Amtsblatts wur-
de der Internetlink zu den Entwurfsunter-
lagen fehlerhaft angegeben. Der korrekte 
Link lautet: https://www.tuttlingen.de/ 
bebauungsplaene 

Die Veröffentlichungsfrist wird deshalb 
in Wurmlingen und Neuhausen ob Eck bis 
zum 03.05.2024 verlängert. 
 
 

Neuhausen ob Eck

Bücherei Neuhausen

Information aus der Bücherei 
Die Bücherei bleibt wegen Osterferien in 
der Woche  nach Ostern, von Dienstag, 
2.4.24 bis einschl. Freitag, 5.4.2024 ge-
schlossen. 
Ab Dienstag, den 9.4.2024 sind wir gerne 
wieder für Sie da.  
Wir wünschen unseren Leserinnen und 
Lesern und allen Kindern ein schönes Os-
terfest und einige erholsame Tage.  
Ihr Team der Gemeindebücherei Neu-
hausen ob Eck 

Schwäbischer Albverein
Dem Osterhasen auf der Spur 
Am Dienstag, 19.03.2024, trafen sich die 
Schneepiraten des Schwäbischen Albver-
eins Neuhausen ob Eck zu einem Waldspa-
ziergang. Kaum losgelaufen, fanden sie 
einen Brief, der sie zu einer Osterschnitzel-
jagd einlud. Der Osterhase versteckte an 
verschiedenen Stellen kleine Aufgaben und 
Hinweise, die jeweils zu einem Buchstaben 
führten. 

Nach kurzer Aufwärmung ging es dann los. 
Die Schneepiraten bewältigten die Aufga-
ben mit Bravour und Freude und konnten 
zum Schluss, die Buchstaben zu einem Lö-
sungswort zusammenlegen. Dieses führte 
sie zum Schatz, der aus leckeren Hefehasen 
bestand. Frohe Ostern allen zusammen! 
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Freiwillige Feuerwehr,  
Abt. Neuhausen ob Eck
Übungsdienst 
Am Donnerstag den 28.03.2024, 20.00 
Uhr findet für die Züge 1+2 ein Übungs-
dienst im Feuerwehrgerätehaus statt. 
Um pünktliches und vollzähliges Erscheinen 
wird gebeten. 
 
 

Kein Frühschoppen an Ostern 
An Ostern bleibt das Sportheim geschlossen 
und es findet kein Frühschoppen statt. Wir 
wünschen alle frohe, gesegnete Ostern und 
freuen uns, Euch am kommenden Sonntag 
wieder zum Frühschoppen zu begrüssen. 
 
 
Jahreshauptversammlung TSV 
Am Samstag, den 13.04.2024 findet um 
15:00 Uhr im Sportheim die Jahreshaupt-
versammlung des TSV Neuhausen statt. 
Hierzu sind alle Mitglieder sowie Freunde 
und Gönner des Vereins eingeladen. 
Anträge zur Tagesordnung sind bis spä-
testens 6. April 2024 schriftlich an die Ge-
schäftsstelle TSV Neuhausen, Stockacher 
Straße 9, 78579 Neuhausen, E-Mail: service@
tsvneuhausen.de einzureichen. 
Wir bitten Sie, sich den Versammlungster-
min vorzumerken und freuen uns auf ein 
zahlreiches Erscheinen. 

Sektempfang
Im Anschluss an die Hauptversammlung 
wird es einen Sektempfang geben. 
 
 
Kassierer und Schriftführer gesucht 
Bei den Wahlen an unserer Hauptversamm-
lung vom 13.04.2024 sind die Ämter des Kas-
sierers und Schriftführers nachzubesetzen. 
Sollten Sie Interesse haben, setzen Sie sich 
mit unseren Vorständen Dirk Bautz und/oder 
Hermann Deutscher oder unserer Geschäfts-
stelle des TSV Neuhausen in Verbindung. Hier 
erhalten Sie nähere Informationen. 

service@tsvneuhausen.de 
 
 

Schwandorf

Schwandorfer Förderverein
Am 5. April um 20:00Uhr findet die General-
versammlung des Schwandorfer Förderver-
eines im Bürgersaal statt. 

Tagesordnung: 
1. Eröffnung und Begrüßung. 
2. Berichte des Gesamtvorstandes. 
3. Kassenprüfungsbericht. 
4. Entlastung der Vorstandschaft. 
5. Wahlen 
6. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

Anträge auf Erweiterung der Tagesordnung 
sind vor der Sitzung schriftlich an den Vor-
stand einzureichen. 

Wir möchten zu unserer Generalversamm-
lung alle Mitglieder und Gäste einladen. 

Das exklusive Stuhlkonzert mit der Band 
„Wenderson“ findet am Samstag den 6. Ap-
ril statt. Als Kulturverbundener Verein freu-
en wir uns diese Formation in Schwandorf 
begrüßen zu dürfen und versprechen allen 
Musikfans einen tollen Abend. 
 
 

Worndorf

Sportverein Worndorf
Gym-Walking. Neues Programm für 2024 
•	 Verbesserung der Koordinativen Fähig-

keiten
•	 Verbesserung von Kraft und Ausdauer
•	 Blutdruck normalisierend.
•	 Die Natur stimuliert die Sinne.
•	 Natürliche Stressbewältigung.
•	 Verbesserung der Sturzprophylaxe.

Walking kräftigt zudem Arme, Beine, Schul-
ter und Rücken. „Nordic Walking“ ist eine 
effektive, aber moderate und wenig verlet-
zungsanfällige Outdoor-Sportart“.

Komm, mach dich fit. Grundkondition er-
forderlich.  Spaß in der Gruppe, mit vielen 
Überraschungsangeboten. 

Ich freue mich auf dich. 

Jeden Montag 18.30 Uhr am Schmalweg-
le Richtung Sportplatz. 
Start. Montag den 08. April 2024 
Leitung: Werner Rebholz Inhaber DOSB 
Trainer C-Lizenz  

weitere Info bei: 
Werner Rebholz 07777-1346 / 017681997234 
   
 

Kirchen

Evangelische Eckstein-Kirchen- 
gemeinde Neuhausen ob Eck 
und Emmingen-Liptingen
Gervasiuskirche in Neuhausen ob Eck und 
Friedenskirche in Emmingen-Liptingen 
  
Der Wochenspruch aus der Bibel  
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an 
ihn glauben, nicht verloren werden, sondern 
das ewige Leben haben. Joh. 3,16 
  
Donnerstag, 28.03.2024 
- Gründonnerstag 
07.00 Uhr  Passionsandacht in der Gerva-

siuskirche 
 Im Anschluss an die Pas-

sionsandacht gibt es im 
Gemeindesaal im Pfarrhaus 
ein Frühstück. Wir freuen uns 
auf alle, die diese Möglichkeit 
wahrnehmen. 

19.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl 
in der Gervasiuskirche mit 
Pfarrerin Nicole Kaisner 

19.30 Uhr  Bibelkreis in der Friedenskirche 

Freitag, 29.03.2024 – Karfreitag 
09.30 Uhr    Gottesdienst mit Abendmahl 

in der Friedenskirche mit Pfar-
rer Michiel Decaluwe 

Sonntag, 31.03.2024 – Ostersonntag 
09.30 Uhr  Gottesdienst mit dem öku-

menischen Singkreis in der 
Gervasiuskirche mit Pfarrerin 
Nicole Kaisner 

11.00 Uhr  Gottesdienst in der Friedens-
kirche mit Pfarrer Matthias 
Kohler 

Montag, 01.04.2024 – Ostermontag 
08.30 Uhr  Auferstehungsfeier mit dem 

Posaunenchor auf dem Fried-
hof in Neuhausen ob Eck mit 
Pfarrer Jürgen Schuster 

  
Evangelisches Jugendwerk - Vorschau für 
April 2024  
„Kinder-Äktschen-Tag“ am 20. April 2024 
in Hausen o. V.  
Ein Erlebnistag für Jungen und Mädchen 
von 7-12 Jahren mit Liedern und Geschich-
ten, mit vielen Spielen um Grips, Geschick-
lichkeit, Schnelligkeit und Sport. 
Spaß ist garantiert. Mitzubringen: Sportklei-
dung, Turnschuhe mit heller Sohle und dem 
Wetter angepasste Kleidung für Spiele im 
Freien. Sonnenschutz nicht vergessen! 
Unkostenbeitrag 12,00 €. Anmeldungen 
und Informationen gibt’s beim Evang. Ju-
gendwerk Bezirk Tuttlingen, Angerstr. 44, 
78549 Spaichingen, 07424 5227 oder online 
unter https://www.ejw-bezirktut.de/kaet/ 
  
Pfarramt 
Für unser vakantes Pfarramt übernehmen 
die Pfarrerinnen und Pfarrer aus dem Dist-
rikt Tuttlingen und Tuttlingen Umland die 
Vertretungen. 
Bei Trauerfällen bitten wir Sie, sich bezüg-
lich Bestattungen direkt an das Gemein-
debüro in Tuttlingen unter 07461/927522 
oder an das Dekanatamt Tuttlingen unter 
07461/12863 zu wenden. 
  
Sekretariat:  
Juliane Sauter-Manz, Dienstag und Frei-
tag von 08.30 Uhr bis 11.00 Uhr, Telefon: 
07467/385, Juliane.Sauter-Manz@elkw.de 
  
Kirchenpflege: 
Beate Lang, Montag und Donnerstag von 
08.30 Uhr bis 11.00 Uhr, Telefon: 07467/385, 
kirchenpflege-neuhausenoe@t-online.de 
  
Evangelische Eckstein-Kirchengemeinde 
Neuhausen ob Eck und Emmingen-Lipt-
ingen, Stockacher Straße 2,  78579 Neu-
hausen ob Eck 
www.eckstein-kirchengemeinde.de 
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Katholische Kirchengemeinde
St. Maria Magdalena in Mühlheim/Donau 
mit St. Michael in Neuhausen ob Eck und St. 
Nikolaus in Stetten/Donau 

Ostergruß
Der auferstandene 
Sieger über den Tod 
Pfarrhaus Fridingen 

Verschlungen ist der Tod 
vom Sieg. Tod, wo ist dein 
Sieg? Tod, wo ist dein Sta-
chel? (1 Kor 15,54b.55) 

Auferstandener Herr! Jesus Christus, du bist 
von den Toten auferstanden. 
Der Tod hat keine Macht mehr über dich! 
Wenn wir mit dir sterben, dann werden auch 
wir auferstehen. Dafür loben und preisen wir 
dich in alle Ewigkeit. Amen 
Wir, das Pastoralteam der SE Donau-Heu-
berg, wünschen allen Gemeindegliedern 
ein mutmachendes, frohes und gesegnetes 
Osterfest und viel Freude über die Auferste-
hung Jesu. 

Ihr Pastoralteam 
der Seelsorgeeinheit Donau-Heuberg 

Herzliche Einladung zu  
den Gottesdiensten 
Gründonnerstag, 28.03.2024  
19.00 Uhr  feierliche Messe vom letzten 

Abendmahl in St. Nikolaus mit 
Fußwaschung 

 musikalisch mitgestaltet durch 
eine Männerschola 

21.00 Uhr  Ölbergandacht in St. Michael 

Karfreitag, 29.03.2024  
09.30 Uhr  Kreuzwegandacht in St. Maria 

Magdalena 
15.00 Uhr  Liturgie vom Leiden und Ster-

ben Jesu in St. Nikolaus 
17.00 Uhr  Liturgie vom Leiden und Ster-

ben Jesu in St. Maria Magdale-
na 

 musikalische Gestaltung durch 
den Kirchenchor 

Karsamstag, 30.03.2024 
20.00 Uhr  Feier der Heiligen Osternacht 

in St. Maria Magdalena 
 Segnung des Osterfeuers, 

Einzug in die noch dunkle 
Kirche, Lichtfeier, Wortgottes-
dienst, Tauferneuerung mit 
Segnung des Osterwassers, 
Eucharistiefeier mit Segnung 
der Osterspeisen 

 musikalische Gestaltung durch 
den Kirchenchor 

Ostersonntag, 31.03.2024 
- Hochfest der Auferstehung des Herrn 
Bischof-Moser-Kollekte 
– Beginn der Sommerzeit 
08.30 Uhr  Feierliches Hochamt in St. 

Nikolaus mit Segnung der 
Osterspeisen 

 musikalische Gestaltung durch 
den Kirchenchor 

18.00 Uhr  Feierliche Ostervesper in St. 
Maria Magdalena 

Ostermontag, 01.04.2024 
10.30 Uhr  Feierlicher Gottesdienst in 

St. Michael mit Segnung der 
Osterspeisen 

Dienstag, 02.04.2024 
18.30 Uhr  Rosenkranz in St. Maria Mag-

dalena 
 keine Messe 

Mittwoch, 03.04.2024 
18.30 Uhr  Rosenkranz in St. Nikolaus 
 keine Messe 

Freitag, 05.04.2024 
18.30 Uhr  Rosenkranz in St. Maria Mag-

dalena 
 keine Messe 

Samstag, 06.04.2024 
16.00 Uhr  Eucharistiefeier im Altenzent-

rum St. Antonius 
18.30 Uhr  Vorabendmesse in St. Michael 
18.30 Uhr  Vorabendmesse in St. Nikolaus 
  
Gottesdienstordnung für die anderen 
Kirchengemeinden 
Freitag, 29.03.2024 
10.00 Uhr  Fridingen - Kinderkreuzweg 
15.00 Uhr  Irndorf 
15.00 Uhr  Kolbingen 
17.00 Uhr  Fridingen 
17.00 Uhr  Renquishausen 

Samstag, 30.03.2024 
18.00 Uhr  Kolbingen - Lichtfeier 
18.00 Uhr  Renquishausen - Lichtfeier 
20.00 Uhr  Fridingen - Osternacht 

Sonntag, 31.03.2024  
08.30 Uhr  Kolbingen 
10.30 Uhr  Irndorf 
10.30 Uhr  Renquishausen 

Montag, 01.04.2024 
10.30 Uhr  Fridingen 
  
Wochendienst bei Beerdigungen  
und Trauerfeiern: 
Von Dienstag, 26.03.2024 - Gründonners-
tag, 28.03.2024: Diakon Reiser, Pfarramt 
Kolbingen, Tel. 07463/1581 oder Handy 
0170 569 1324. Am Karfreitag, 29.03.2024 
und Karsamstag, 30.03.2024 sind keine Be-
erdigungen möglich. 

Von Dienstag, 02.04.2024 - Freitag 
05.04.2024: Pastoralreferentin Jutta Krause, 
Fridingen, Tel. 07463/ 9918819 
  
Tauftermine in Neuhausen 
Sonntag, 24.03.2024 um 11.30 Uhr 
Sonntag, 26.05.2024 um 11.30 Uhr 
Samstag, 29.06.2024 um 14.00 Uhr 
  
Pfarramt geschlossen 
Bitte beachten Sie, dass das Pfarramt Mühl-
heim vom 08.04.2024 bis 15.04.2024 nicht be-
setzt ist. In dringenden Fällen wenden Sie sich 
bitte an das Pfarramt Fridingen, Tel. 07463/430. 
  
Ölbergandacht in Neuhausen 
Am Gründonnerstag, 28.03.2024 findet 
um  21.00 Uhr in der Kirche St. Michael 
eine Ölbergandacht für die gesamte SE statt. 
Herzliche Einladung! 

Karfreitag 
An Karfreitag gedenken wir des Leidens 
und Sterbens Jesu am Kreuz. Als Zeichen 
der Trauer schweigen die Glocken und die 
Orgel. Unsere Ministranten ersetzen die Glo-
cken durch das traditionelle Rätschen. 
Wir sind während des Gottesdienstes einge-
laden, das Kreuz durch eine Kniebeuge oder 
eine Verneigung zu verehren. 

Die Karfreitagsliturgie findet statt 
in Stetten um 15.00 Uhr in der Kirche St. 
Nikolaus 
in Mühlheim um 17.00 Uhr in der Kirche St. 
Maria Magdalena für  Mühlheim und Neu-
hausen 
  
Feierliche Ostervesper in Mühlheim 
Am Ostersonntag, 31.03.2024 feiern wir 
um 18.00 Uhr in der Kirche St. Maria Mag-
dalena die Ostervesper. Musikalische Ge-
staltung durch die Mühlheimer Schola. 
Herzliche Einladung!  
  
Kath. Pfarramt St. Maria Magdalena, 
Ettenbergstr. 4, 78570 Mühlheim/Donau 

Öffnungszeiten:  
Mo., Di. und Do. von 08.30 - 11.30 Uhr 
Do. von 14.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 07463/354, 
Mail: StMariaMagdalena.Muehlheim@drs.de 
Homepage: www.se-donau-heuberg.de 
 
 

Interessantes
und Wissenswertes

Kfz-Zulassungsstelle am  
Karsamstag geschlossen  
Die Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises 
Tuttlingen bleibt am Karsamstag, 30. März 
2024, geschlossen. 

Nach den Osterfeiertagen ist die Kfz-Zulas-
sungsstelle ab Dienstag, 2. April 2024, wie-
der regulär geöffnet. 
  

Neues Jahresprogramm  
„Kreis-Kunst-Kultur 2024“ 
Das neue Jahresprogramm des Kreisarchiv- 
und Kulturamts „Kreis-Kunst-Kultur 2024“ ist 
erschienen. 

Landrat Stefan Bär lädt alle Kulturinteressier-
ten im Landkreis und auch darüber hinaus 
ein: „Nachdem wir im vorigen Jahr das Ju-
biläum zum 50-jährigen Bestehen unseres 
Landkreises in seiner heutigen Form mit 
zahlreichen Veranstaltungen gebührend 
gefeiert haben, wollen wir in diesem Jahr 
die Schwerpunkte auf die Bereiche Kunst 
und Geschichte legen. Wir freuen uns Sie als 
unsere Gäste in unseren Ausstellungen und 
Veranstaltungen zu Kreis-Kunst-Kultur im 
Jahr 2024 begrüßen zu dürfen.“ 



Seite 13                                                                                           Donnerstag, 28. März 2024

Mit der Ausstellung der Neuerwerbungen 
der letzten fünf Jahre rückt das Kreisarchiv- 
und Kulturamt die Kunstsammlung des 
Landkreises in den Vordergrund. Mit seinen 
Kunstankäufen leistet der Landkreis einen 
wichtigen Beitrag zur Kunstförderung. 
Die Kunstsammlung des Landkreises doku-
mentiert das vielfältige Kunstschaffen im 
Landkreis und in der Region. Eine Führung 
durch die Ausstellung und ein Kunstspazier-
gang zu Werken der Kunstsammlung im öf-
fentlichen Raum, u.a. zu Werken der Künstler 
Roland Martin, Jörg Bach und Dorothee Pfei-
fer, ergänzen die Ausstellung. 
Eine zweite Ausstellung im Foyer des Land-
ratsamtes präsentiert historische Postkar-
ten aus der reichhaltigen Sammlung des 
Kreisarchivs. Die Postkarten sind zum einen 
Zeugnisse der Zeit, in der sie entstanden 
sind. Sie spiegeln aber auch den Wandel der 
Städte, Dörfer und der Landschaft wider. 

Am Tag des offenen Denkmals bieten zwei 
Führungen Interessierten die Gelegenheit, 
die Geschichte der Burgruine Kallenberg bei 
Buchheim näher kennenzulernen. Die Burg-
ruine befindet sich seit fünf Jahrzehnten im 
Eigentum des Landkreises, der erst vor we-
nigen Jahren an Bergfried und Burgmauern 
Sanierungsmaßnahmen durchführen ließ. 

Die Historisch-Literarische Wanderung auf 
Pilgerpfaden ist inzwischen schon Traditi-
on. Im Jahr 2024 führt sie nach Buchheim, 
vorbei an zahlreichen Stätten der Volksfröm-
migkeit. 

Ein Archivalienlesekurs hilft Heimat- und Fa-
miliengeschichtsforschern, alte Schriften zu 
lesen und eine Archivführung gewährt Inte-
ressierten Zugang zu seltenen Dokumenten 
wie Offnungen, Forstkarten und Lehenbrie-
fen aus dem 15. bis 17. Jahrhundert. 

Die neuen Programme „Kreis-Kunst-Kultur 
2024“ liegen im Landratsamt Tuttlingen und 
in den Rathäusern der Gemeinden aus. Die 
Programme können auch als PDF-Datei auf 
der Homepage des Landkreises www.land-
kreis-tuttlingen.de unter „Broschüren“ her-
untergeladen werden. 
  

Ukrainische Eltern informieren 
sich über Berufsorientierung 
Damit der Einstieg in den Beruf gelingt ist 
es notwendig das Schul- und Bildungssys-
tem zu kennen. Die Arbeitsagentur Rottweil 
und das Regionale Übergangsmanagement 
des Landratsamtes Tuttlingen organsierten 
deshalb eine Infoveranstaltung für ukrai-
nische Eltern. Ziel ist es, den Einwanderern 
den Start in die Berufswelt zu erleichtern. Im 
Mittelpunkt standen die Themen Berufsori-
entierung und duale Berufsausbildung. 

Im internationalen Vergleich zeichnet sich 
die deutsche duale Berufsausbildung durch 
ihre Einzigartigkeit aus. Die erworbenen 
Berufsabschlüsse können meist mit Studie-
nabschlüssen in den Herkunftsländern ver-
glichen werden. Die Chance auf eine sowohl 
praktische, als auch theoretische Qualifizie-

rung mit Einkommen über das Ausbildungs-
gehalt, ist eine gute Basis für einen gelunge-
nen Einstieg in die berufliche Tätigkeit und 
die beste Grundlage für eine erfolgreiche 
Karriere. 

„Eine betriebliche Ausbildung bietet jungen 
Menschen eine hochwertige berufliche Qua-
lifikation mit guten Jobaussichten und Auf-
stiegsmöglichkeiten. Gerade die Woche der 
Ausbildung bietet zahlreiche gute Chancen, 
sich rund um das Thema Ausbildung und Be-
werbung zu informieren und mit Betrieben in 
Kontakt zu kommen”,  betont Bernd Müller, 
Teamleiter der Berufsberater vor dem Er-
werbsleben der Arbeitsagentur Rottweil. 

Baris Abak von der Handwerkskammer Kon-
stanz stellte das Projekt “Integration durch 
Ausbildung” vor, es unterstützt Einwande-
rer bei der Suche nach einem Praktikum- 
und Ausbildungsplatz. 
„Viele Meister und Techniker verdienen über 
ihr gesamtes Berufsleben hinweg mehr als 
Personen mit Hochschulabschluss“, erklär-
te Uwe Schmidt, der Geschäftsführer der 
Kreishandwerkerschaft Tuttlingen. Denn 
ein Meisterabschluss ist einem Bachelorab-
schluss gleichgesetzt, somit stehe auch die 
Tür zum Studium offen. Darüber hinaus bie-
te das Handwerk hier in der Region aktuell 
beste Einstiegschancen in ein vielfältiges 
Berufsangebot. 
Im Anschluss standen Expertinnen und Ex-
perten an Infopoints für Beratung und Fra-
gen zur Verfügung. Die Besucher konnten 
sich gezielt über die Themen Berufsausbil-
dung, Berufseinstieg und -wiedereinstieg in 
den Bereichen Pflege, Handwerk, Industrie 
und Handel informieren. Die Arbeitsagentur 
gab individuelle Tipps zur gezielten Berufso-
rientierung und Bewerbungsverfahren. 
Mitgestaltet wurde die Veranstaltung von 
der Handwerkskammer, Kreishandwer-
kerschaft, Industrie- und Handelskammer, 
Gesundheits- und Krankenpflegeschule 
Klinikum Tuttlingen, Diakonie ambulant 
Schwarzwald-Baar e.V. und dem Zweckver-
band Pflegeheim Haus Wartenberg. 

  

Spendenübergabe an  
Förderverein Wärmestube 
Bei der jährlichen Spendenübergabe der 
Aktion „Bürger für Bürger“ konnte Landrat 
Stefan Bär gemeinsam mit Sozialdezernent 
Bernd Mager einen Scheck in Höhe von 
9.500 Euro an den Förderverein Wärmestu-
be für den Landkreis Tuttlingen e.V. überge-
ben. Landrat Bär betonte: „Mit der Unterstüt-
zung des Fördervereins möchten wir unsere 
Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber 
der wertvollen Arbeit der ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ausdruck 
verleihen.“ 

Bei der traditionsreichen Aktion „Bürger 
für Bürger“, die der Landkreis Tuttlingen 
jedes Jahr vor Weihnachten startet, wer-
den zahlreiche Spendengelder eingenom-
men, unter anderem auch durch Aktionen 
der Schülerinnen und Schüler der Ferdin-

and-von-Steinbeis-Schule Tuttlingen. 

Die Wärmestube leistet einen wichtigen Bei-
trag, um bedürftige Menschen zu unterstüt-
zen. Sie bietet Menschen, die auf der Straße 
leben oder von Obdachlosigkeit bedroht 
sind, einen Platz zum Aufenthalt, Essen 
und Getränke zu einem günstigen Preis. An 
sechs Tagen wird in der Wärmestube frisch 
gekocht. Sie bieten zugleich auch Raum für 
Gespräche und Kontakte. Die Wärmestube 
ist ein wichtiger Teil des Hilfsangebotes für 
wohnungslose Menschen im Landkreis Tutt-
lingen. 
Am Samstag vor dem ersten Advent sam-
melt der Förderverein der Wärmestube Le-
bensmittel vor einem großen Supermarkt in 
Tuttlingen. Der Verein freut sich auch wäh-
rend des Jahres über Geld- oder Sachspen-
den. 

  

Wasserstoff-Kernnetz:  
Landkreise fordern  
Maßnahmen vom Land 
In einem gemeinsamen Schreiben an 
Minister prä sident Winfried Kretschmann 
fordern zehn Landkreise aus den Regio-
nen Schwarzwald, Breisgau, Oberschwa-
ben, Schwarzwald-Baar-Heuberg und 
Südbaden Nachbesse rungen im Wasser-
stoff-Kernnetz sowie Förderung von Er-
zeugungsanlagen. 

Die Landkreise, vertreten von den Landrä-
tinnen und Landräten Stefan Bär (Landkreis 
Tuttlingen), Zeno Dan ner (Landkreis Kons-
tanz), Luca Wilhelm Prayon (Bodenseekreis), 
Dr. Chris tian Ante (Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald), Marion Dammann (Land kreis 
Lörrach), Harald Sievers (Landkreis Ravens-
burg), Dr. Wolf-Rüdiger Mi chel (Landkreis 
Rottweil), Sven Hinterseh (Schwarzwald-
Baar-Kreis), Stefa nie Bürkle (Landkreis Sig-
maringen) und Dr. Martin Kistler (Landkreis 
Waldshut), betonen in ihrem Schreiben die 
unbedingte Notwendigkeit einer voraus-
schauen den und flä chendeckenden Ener-
gieinfrastrukturplanung im Sinne der Ener-
giewende und Wettbewerbs fähigkeit der 
Regionen. 

Verstärkte Aktivitäten der Landesregierung 
sind erforderlich, weil die Re gionen in den 
aktuellen Planungen zur Wasserstoffinfra-
struktur keine Be achtung finden. Bereits im 
Dezember letzten Jahres reichte der Land-
kreis Tuttlingen diesbezüg lich gemeinsam 
mit der 3H2 Trinationalen Wasserstoffiniti-
ative und der IHK Schwarzwald-Baar-Heu-
berg ein entsprechendes Positionspapier 
im Rahmen des Konsultationsverfahrens 
bei der Bundesnetzagentur ein. Durch die 
erneute Aufforderung an die Politik machen 
die Unterzeichner klar, dass die Einbindung 
aller industrie starken Regionen in die deut-
sche und europäi sche Wasserstoffinfrastruk-
tur oberste Priorität haben muss. Der Süden 
Deutschlands bleibt nur dann wett bewerbs- 
und zukunftsfähig, wenn er angemessen an 
dieser Schlüsselentwicklung teilhaben kann. 
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Die Landkreisspitzen begrüßen die lau-
fenden Initiativen der Landesregie rung 
zur Schaffung einer soliden Grundlage für 
die Bedarfsermittlung im Land. Gleichzei-
tig drängen sie auf sofortige Maßnahmen 
seitens des Landes zur Förderung regio-
naler, dezentraler Erzeugungsanlagen im 
Wasserstoff sektor und fordern eine rasche 
Überarbeitung der Pläne für das Wasser-
stoff-Kern netz, um den legitimen Anliegen 
der Regionen gerecht zu werden. 

Änderungen am Busverkehr  
in Fridingen 
Eine angekündigte Baumaßnahme der 
Deutschen Bahn an der Eisenbahnbrücke 
in Fridingen hat Auswirkungen auf den 
Busverkehr im Landkreis Tuttlingen. Die 
Bauarbeiten werden vom 4. April 2024 bis 
voraussichtlich 16. Mai 2024 durchgeführt. 
Betroffen sind die Buslinien 315, 320 und 
330. Die angepassten Fahrpläne sind ab 
dem 28. März 2024 auf www.mein-move.de 
abrufbar. Die Fahrten der Buslinie 310 zwi-
schen Fridingen und Tuttlingen verkehren 
unverändert. 

Der Schienenverkehr ist in diesem Zeitraum 
zwischen Mühlheim und Sigmaringen voll-
ständig gesperrt. Es wird ein Schienener-
satzverkehr durch die Deutsche Bahn ange-
boten. Zwischen Tuttlingen und Mühlheim 
verkehren sowohl der Ringzug als auch der 
Regionalexpress mit nur geringfügigen Ab-
weichungen zum aktuellen Fahrplan. 
 
 

Musikverein Leibertingen e.V.   
Wir laden Sie recht herzlich zu unserer 
29. Osterhitparade am Ostersonntag, 
31.03.2024 um 20:00 Uhr in die Turnhalle der 
Wildensteinschule nach Leibertingen ein. 

Unter dem Motto „Zu Gast bei guten Freun-
den“ hat unser Dirigent Paul Löw das Reper-
toire vielseitig ausgesucht. Von klassischen 
Polka-Stücken über Walzer bis hin zum Kon-
zertmarsch und modernem Medley ist alles 
dabei. Wir haben wie gewohnt auch wieder 
einige blasmusikalische Überraschungen 
und solistische Einlagen für Sie parat. 
Aus den präsentierten Musikstücken wer-
den wir mit Ihnen, dem Publikum als Jury, 
eine Hitparadenliste erstellen und den Sie-
gertitel wählen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
MV Leibertingen e.V. 
 
 

Männerchorgemeinschaft  
Buchheim-Thalheim 
Singen entspannt-Singen gibt innere 
Ruhe-Singen macht Freude 
Wir sind derzeit 36 aktive Sänger in vier 
Stimmenlagen, wir proben jeden Dienstag 
um 20 Uhr im Wechsel in Buchheim/Bürger-
haus bzw in Thalheim/Haus der Vereine. 

Weitere Sänger sind in unserer SängerGe-
meinschaft immer willkommen und gut auf-
gehoben, auch ohne Vor/Noten-Kenntnisse. 
Einfach mal hingehen oder hiinfahren „ich 
bin der Neue „ und das nicht lang ... es gibt 
meistens noch eine gesellige Einkehr.... 
Unser Chorleiter ist Rainer Hipp aus Sauldorf. 
Zu unserem Jahreskonzert werden wir am 
Sa.. 27.04. in Thalheim um 20 Uhr im Wen-
delinhaus unsere neuenn Lieder erklingen 
lassen, der Männerchor aus Schwenningen/
Heuberg wird uns sangeskräftig unterstüt-
zen, darauf freuen wir uns. 

und nun aktuell : am So. 07.04. 2024 singen 
wir beim „Unterhaltsamen Gemeinschafts-
konzert“ des Musikvereins Krumbach im 
Bürgersaal in Sauldorf 

Beginn ist um 11.00 Uhr mit Mittagstisch, 
Kaffeen und Kuchen, der Eintritt ist frei, wir 
singen und spielen im Wechsel und mitein-
ander bis in den Nachmittag hinein. 

Wir laden alle Freunde der Chor- und Blas-
musik herzlich ein. 

einfach mal einen Ausflug machen, essen, 
trinken, zuhören und da sein, wir freuen uns 
über jeden Gast 
 
 

Der DRK Kreisverband Tuttlin-
gen lädt in die Vollmers Mühle 
Montag, 29.04.2024 • Halbtagesreise • 
Seit über zwei Jahrhunderten steht sie 
schon an ihrem Platz, eng an den Mühlenka-
nal gekuschelt. Vollmers Mühle ist eine der 
schönsten Mahlmühlen des Schwarzwaldes! 
In der gemütlichen Mühlenstube der über 
250 Jahre alten Vollmer‘s Mühle erleben wir 
ein rustikales Brauchtumsprogramm wie in 
alten Zeiten, mit gemeinsamem Buttersto-
ßen, Spinnen am Spinnrad, Erklärung der 
noch voll funktionstüchtigen Getreidemüh-
le und Kienspanziehen. Ein gemeinsames 
Vesper mit Mühlenwässerle, frischer Land-
butter und Holzofenbrot rundet den Besuch 
ab. 

Rückkehr nach Villingen gegen 19:15 Uhr, 
Schwenningen gegen 19:20 Uhr, Spaichin-
gen gegen 19:20 Uhr und nach Tuttlingen 
gegen 20 Uhr 

Hierfür ist der Anmeldeschluss am 
08.04.2024 

Zu den Abfahrtsstellen mit den jeweiligen 
Zeiten: 
•	 Tuttlingen Bahnhof 11 Uhr 
•	 Spaichingen Busbahnhof 11:20 Uhr 
•	 Schwenningen Bahnhof 11:45 Uhr 
•	 Villingen Bahnhof 11:50 Uhr 

Anmeldungen und nähere Informationen 
erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner vom 
DRK - Mobiler Sozialer Dienst in Spaichin-
gen. Herr David Hein ist erreichbar unter Tel. 
07424 – 50 10 19 oder Email: david.hein@
drk-tut.de.  Die Anmeldungen werden nach 
Eingangsdatum bearbeitet. 

Osterspaß im Freilichtmuseum 
Neuhausen ob Eck 
Im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck war-
ten am Ostersamstag und am Ostermon-
tag spannende Aktivitäten auf die ganze 
Familie. Am Ostersamstag kann man in die 
traditionelle Kunst des Eierfärbens eintau-
chen und kunstvolle Ostereier nach altem 
Brauch gestalten. Am Ostermontag stehen 
traditionelle Osterspiele wie Eierlauf und Ei-
erwerfen sowie kreative Bastelstationen für 
Groß und Klein auf dem Programm. Darüber 
hinaus wartet niedlicher „Osterhasen“-Nach-
wuchs auf Streicheleinheiten. Für das leibli-
che Wohl ist an beiden Tagen gesorgt. Auch 
in der Osterwoche ist einiges geboten: siehe 
unter www.freilichtmuseum-neuhausen.de. 
Kinder bis 10 Jahre haben freien Eintritt. Das 
Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck hat je-
weils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. 
 
 

Beuron. Wanderung ins Finstertal.  
Mittwoch, 3. April, 14 Uhr  
(Anmeldung bis 02.04.) 
Das Finstertal mit seinen Schluchtwäldern 
bietet im Sommer viel Schatten und ange-
nehme Kühle. Im Frühjahr überrascht es 
hingegen mit den ersten farbenprächtigen 
Frühblühern und wenn man Glück hat, lässt 
sich auch der zinnoberrote Prachtbecher ling, 
ein kleiner farbenfroher Pilz, links und rechts 
des Weges entdecken. Sofern die Witterung 
mitspielt, ist diese Wanderung als Rundweg 
konzipiert und dauert dann ca. 4 Stunden 
(ca. 12 km). Sofern die Witterung mitspielt, 
ist diese Wanderung als Rundweg konzipiert 
und dauert dann ca. 4 Stunden (ca. 12 km). 
Treffpunkt: Parkplatz an der L277 in Langen-
brunn; Leitung: Bernd Schneck; Gebühr: 4,- €; 
Anmeldung bis 2. April beim Haus der Natur, 
Tel. 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de 
  
Beuron. Naturspaziergang im Donautal.   
Freitag, 5. April, 15 Uhr  
(Anmeldung bis 04.04.) 
Spazieren gehen, entspannen und Wissens-
wertes über den Naturraum erfahren. Das 
ist das Ziel der leichten, ca. zweistündigen 
Wanderung auf angenehm begehbaren We-
gen. Mitten im Herzen des Durchbruchtals 
der Oberen Donau gibt es eine Vielzahl inte-
ressanter Themen, die vom Spazierweg aus 
erörtert werden können. Wie z.B. konnte es 
die heute so beschauliche Donau schaffen, 
das imposante Tal zu formen und welche 
besonderen Lebensräume mit ihren Be-
wohnern sind im Laufe der Zeit entstanden? 
Sicherlich gibt es beim Spaziergang Neues 
zu erfahren und den einen oder anderen 
Grund zum Staunen. Treffpunkt: Haus der 
Natur; Leitung: Samantha Giering, Natur-
schutzzentrum Obere Donau; Gebühr: 5,- €; 
Anmeldung bis 4. April beim Haus der Natur, 
Tel. 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de. 
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Beuron. Felsenspringertour Nr. 6. 
Samstag, 6. April 
Große Donautalrunde mit vielen Aussichts-
punkten, Ruinen und Höhlen. Von Beuron 
über den Soldatenfriedhof und die Kolbinger 
Höhle nach Fridingen und über Stiegelesfels, 
Jägerhaus und das Liebfrauental nach Be-
uron zurück. Wanderstrecke 20 km, 900 Hö-
henmeter. Anmeldungen und Informationen 
beim Naturparkführer Karl-Peter Neusch, Tel. 
07573/1830, kpp-neusch@t-online.de. 
  
Kreenheinstetten. Wanderung zu den 
Lenzenfelsen.  
Sonntag, 7. April, 14 Uhr 
Vom Geburtsort des bekannten Hofpre-
digers Abraham- a-Sancta-Clara führt die 
Rundwanderung zur Ruine Lengenfels und 
zum Lenzenfelsen, einer der schönsten 
Aussichtspunkte der Gegend. Und zur Wa-
genburg wieder nach Kreenheinstetten. 
Dauer: ca. 4 Stunden; Wegstrecke: 10,5 km; 
Höhendifferenz 270 m. Treffpunkt: Parkplatz 
Festhalle Kreenheinstetten; Anmeldung 
und Informationen beim Wanderführer Er-
ich Fischer, Tel. 07576/961793, mobil 0173-
8256413, erich-f@web.de. 
  

Pflanzentauschbörse an  
der Klostermauer in Beuron 
am 27. April 
Jetzt anmelden, um Pflanzgut anzubieten 
Vielfalt kann man säen, pflanzen - und tau-
schen. Denn geteilte Freude ist doppelte 
Freude. Heimlich, still und leise verschwan-
den und verschwinden in den Nutzgärten 
Gemüsearten und alte Sorten. Dagegen 
wollen wir etwas tun. Gemeinsam veranstal-
ten das Naturschutzzentrum Obere Donau, 
die BODEG (Bäuerliche Vermarktung Oberes 
Donautal eG) und das Kloster Beuron am 27. 
April von 14 bis 18 Uhr eine Pflanzentausch-
börse entlang der Klostermauer in Beuron. 
Es besteht die Möglichkeit, bei der Pflan-
zentauschbörse eigenes Pflanzgut anzu-
bieten. Jeder, der selbst Pflanzen zieht oder 
Saatgut alter Sorten vermehrt, kann bei der 
Pflanzentauschbörse überzählige Setzlinge 
und Sämereien verschenken, tauschen oder 
verkaufen. Eine Anmeldung hierfür ist beim 
Haus der Natur möglich, per Mail an info@
nazoberedonau.de oder telefonisch unter 
07466/92800. 

Neben dem Angebot von Pflanzgut gibt es bei 
der Pflanzentauschbörse ein vielfältiges Pro-
gramm. Mit Führungen durch den Wirtschafts-
garten des Klosters und den Kloster-Apfel-
garten sowie allerhand Informations- und 
Mitmachangeboten für Groß und Klein, schaf-
fen das Haus der Natur, die BODEG und die 
Klostergärtnerei einen abwechslungsreichen 
Rahmen. Patrick Kaiser vom Genbänkle e.V. 
referiert in einem Vortrag zum Thema „Vielfalt 
säen – Zukunft ernten“, das Künstlerehepaar 
Gabriela Schwan und Rainer Müller-Tombrink 
regt mit einer Ausstellung entlang der Kloster-
mauer zum Nachdenken über unser Verhältnis 
zur Natur an und ein Lehmbackofen sorgt für 
das leibliche Wohl. Das komplette Programm 
finden Sie unter www.nazoberedonau.de. 

BERTA EPPLE  
„Das ganze Jahr geöffnet“  
Gewinner Kleinkunstpreis  
Baden-Württemberg 2019! 
Freitag 5. April 2024 um 20.00 Uhr  
Saisoneröffnung   
Landauf landab bekannt für hintersinnig 
musikalische Unterhaltung, reist das Trio 
mit einem Kofferwagen voller Instrumen-
te ins Grandhotel Waldlust, wo es für einen 
bunten Abend gebucht wurde. Doch das 
Hotel scheint verlassen. Wie ausgestorben 
präsentiert sich das Foyer, in dem der Klang 
der Concierge-Klingel gespenstisch verhallt. 
Probleme im Gastgewerbe sind in diesen 
Zeiten nicht ungewöhnlich, also überneh-
men die drei Musiker vorübergehend selbst 
die Aufgaben des abwesenden Personals 
und schlüpfen buchstäblich in die Rollen 
des Empfangschefs, des Wagenmeisters und 
des Lobby-Boys. Natürlich nicht ohne ihre 
eigentliche Berufung aus den Augen zu ver-
lieren: Musik für Herz und Hirn, dem geneig-
ten Publikum zur Ablenkung von Kummer 
und Sorgen fröhlich dargeboten.
Als sich im Laufe der Nacht herausstellt, dass 
das Hotel endgültig von allen guten Geis-
tern verlassen ist, beschließen BERTA EPPLE 
umzusatteln und den Laden zu überneh-
men. In Krisenzeiten soll man antizyklisch 
handeln. Wo andere Insolvenz anmelden 
und ihr Geschäft schließen, eröffnen BERTA 
EPPLE ein neues Leben in einem neuen Ho-
tel mit einem neuen Programm – Das ganze 
Jahr geöffnet! 

Die Protagonisten: 
Gregor Hübner
ist ein preisgekrönter Komponist und Violi-
nist - vom Publikum und der Kritik gefeiert 
für seine visionäre Arbeit in der Verbindung 
verschiedener Genres. Seine Musik wurde 
von New York City Jazz Record als Heraus-
forderung und klar, nahtlos bei der Verbin-
dung von Kammermusik Elementen und 
Avantgarde Jazz bezeichnet. All About Jazz 
bezeichnet ihn als Virtuoso mit breit gefä-
cherter Erfahrung in großen und kleinen 
klassischen Ensembles. Sein Album „El Vi-
olin Latino“, das die Rolle der Violine in der 
traditionellen lateinamerikanischen Musik 
erforscht, wurde vom Wall Street Journal 
wie folgt beschrieben: “by turns sexy and 
sly, impassioned and dreamy, his collection 
of well-known tunes, unexpected arran-
gements and original compositions brings 
together far-flung members of the fiddle 
diaspora”.
Neueste Auftragskompositionen waren 
“Clockwork Interrupted”, ein Orchesterwerk 
uraufgeführt vom Stuttgarter Radio Sym-
phonie Orchester und der SWR Big Band im 
Juli 2014; “Six Songs of Innocence”, ein lyri-
scher Zyklus von Gedichten von William Bla-
ke uraufgeführt vom Sirius Quartet und dem 
Knabenchor collegium iuvenum Stuttgart 
im Juni 2014; ein Violin- und Klavierkonzert 
uraufgeführt vom WDR 2016 und “Ich rufe 
zu Gott” für Chor und Violine Solo uraufge-
führt und aufgenommen von Ida Bieler und 
dem Orpheus Vokalensemble in 2016.
Unter anderem komponierte Hübner im 
Auftrag der Internationalen Bach Akade-

mie in Stuttgart, dem Stadttheater Fürth, 
der Landesakademie Ochsenhausen, dem 
Grand Theatre de Luxembourg und dem 
Tribeka New Music Festival in New York. Sei-
ne Kompositionen wurden von bekannten 
Ensembles wie dem Pittsburgh Symphony 
Orchestra, dem Nova Philharmonic Orche-
stra und dem Stuttgarter Kammerorchester 
gespielt und uraufgeführt.
Hübner ist schon über 10 Jahre ein ständi-
ges Mitglied des Sirius Quartet, hat die Band 
El Violin Latino gegründet und konzertiert 
seit über 20 Jahren mit dem Jazz Pianisten 
Richie Beirach.
Als erfahrener Lehrer hat Hübner Workshops 
und Meisterkurse sowohl am Instrument als 
auch in der Komposition und Improvisation 
an hoch geschätzten Institutionen gegeben. 
Im Moment hält er eine Professur an der Hoch-
schule für Musik und Theater in München.

Veit Hübner
studierte Orchestermusik und Jazz in Stutt-
gart und Karlsruhe, sowie Jazz-Bass in New 
York bei Marc Johnson und Eddie Gomez. 
Mit seinem Trio Schmid / Hübner / Krill ge-
wann er unter anderem den renommierten 
Hennessy Jazz Search 1999, er erhielt Sti-
pendien des DAAD und der Kunststiftung 
Baden-Württemberg sowie im Jahr 2003 den 
Jazzpreis des Landes Baden-Württemberg. 
Hübner war beteiligt an etlichen Crossover 
Projekten, u.a. mit dem Klezmer Klarinettis-
ten Giora Feidman oder dem Tango Bando-
neonisten Raul Jaurena. Im klassischen Be-
reich arbeitet er regelmäßig mit den Berliner 
Philharmonikern, der Philharmonie Antwer-
pen, dem Radio Sinfonieorchester Stuttgart, 
den Stuttgarter Philharmonikern und dem 
Stuttgarter Staatstheater zusammen.  

Karl Albrecht „Bobbi” Fischer
studierte in Stuttgart Schulmusik und Jazz. 
Er arbeitet als Pianist, Komponist und Arran-
geur in den Bereichen Jazz, Bühnen- und 
Filmmusik. So schrieb er etliche Musiken für 
Fernsehspielfilme des Regisseurs und Au-
tors Titus Selge (u.a. „Tatort“ und „Polizeiruf 
110“). Als musikalischer Leiter arbeitete er 
an den Bühnen des Badischen Staatsthea-
ters Karlsruhe, des Alten Schauspielhauses 
und der Staatlichen Akademie der Künste 
in Stuttgart. Seine Liebe zum Tango Argen-
tino lebt er mit seinen „Tango Friends“ (Veit 
Hübner und Raúl Jaurena) aus. Außerdem ist 
er vielfach für Publikationen des Carus-Ver-
lags tätig (Liederprojekt, Chorissimo etc.). 
Zu seinen Auftraggebern zählen u. a. „Mu-
sik der Jahrhunderte“ oder die „Stuttgarter 
Philharmoniker“. Für Howard Levy (Mund-
harmonika) und das Universitätsorchester 
Ulm schrieb er 2013 die „Balcanamerican 
Harmonica“, und 2017 erschienen seine Ora-
torien “Missa latina” und “Magnificat”. Gerne 
tritt er auch als Jazzpianist an der Seite von 
u. a. Joo Kraus, Torsten Krill, Fola Dada auf. 
Oder auch in den Bühnenprogrammen von 
Ines Martinez. 
Tickets bei den bekannten Vorver-
kaufsstellen des KulturTickets Schwarz-
wald-Baar-Heuberg in den Landkreisen 
RW, VS und TUT und bei der Ticketbox 
Tuttlinger Hallen Königstr. 1 78532 Tutt-
lingen und online über tickets.vibus.de. 
Ebenso an der Abendkasse.   

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS
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Sa., 30.03. Gemeinsam in den Frühling zum Osterhock 32,- €
Fr., 19.04.   Frühjahrswochen bei ADLER Mode 30,- €
Di., 30.04. Blütenzauber und Apfelzügle 54,- €
So., 12.05. Muttertag 73,- €
Fr., 24.05. Fahrt ins Blaue 29,- €
Fr., 07.06. Spargelessen in der Bauernschänke 58,- €
Do., 20.06. Biosphärenpark Großes Walsertal 48,- €

5 Tage Urlaub in Südtirol 
vom 01.06. – 05.06.2024  585,- €

Info und Anmeldung 

Omnibus Beck GmbH
78580 Bärenthal 
Tel. 07466/927070
info@omnibus-beck.com

Zahnarztpraxis Dr. Manuel Haug
Kolbinger Straße 1 ▪  78570 Mühlheim

Tel. 07463 / 78 02  ▪  Fax 07463 / 86 35

Die Praxis ist vom 02.04.  
bis einschließlich 05.04.2024  

geschlossen.
Vertretung in dringenden Fällen übernimmt

Zahnarzt Volker Barth in Tuttlingen
Tel.: 07461/9644533

Bestattungen Braun & Schmitt
weil jeder Mensch einmalig ist!

Wir sind Tag und Nacht Kompetente Beratung
erreichbar und führen  Beerdigungen – Überführungen
für Sie aus: Erledigung der Formalitäten

Hauptstr. 122, 78549 Spaichingen  |  Tel. 0 74 24 / 50 13 33

Am Karsamstag, 30.03.24
bleibt unser Geschäft geschlossen

Das Fachgeschäft
für Sport & Freizeit
Beratung und Service

78559 Gosheim ● Heubergstraße 11 ● Tel. 0726 / 12 32

WÜNSCHE UND ANREGUNGEN?

WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
» Preislisten » Ansprechpartner » Angebote 

www.primo-stockach.de



Der gemischte Chor 

sucht ab sofort eine/n

Chorleiter/Chorleiterin
Wir sind ein Chor mit aktuell 25 Sängern und Sängerinnen mit 

einem bunten Repertoire von Klassik bis Pop mit populären 
Chorarrangements in vielerlei Stilen und Sprachen

Proben derzeit mittwochs von 20.00 – 21.30 Uhr in Liptingen

Wir freuen uns auf Sie !
Kontakt:
Cornelia Michalke • Mobil: 0151 12450449 • connymich@aol.com

Gesangverein 1845 Liptingen e.V.

WIR SUCHEN DICH!
Du bist mind. 13 Jahre alt und möchtest dir etwas dazuverdienen?
Starte jetzt durch als Zusteller (m/w/d) für Wochenzeitungen & Prospekte
in Fridingen rund um Gerberstr., Marienweg oder Michael-Dießle-Str.
Bewirb dich: www.sk-logistik-jobs.de/schueler-in/
Bei Fragen: 0800 / 999 5 666

psg Presse- und Verteilservice Baden-Württemberg GmbH



Arbeitest Du gerne in einem bunten 
und motivierten Team und hast viel 
Freude daran, den Alltag in unserer 
Einrichtung liebevoll und einfühlsam 
zu etwas Besonderem zu machen?
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Wir suchen Dich!
Für unseren kommunalen Kindergarten „Schatzinsel“

suchen wir ab sofort

Erzieher/innen und/oder Kinderpfleger/innen
(mind. 50 % Arbeitsanteil)

Sie sind:
•	 	Erzieher/in	oder	Kinderpfleger/in	und	haben	eine 

abgeschlossene Ausbildung
•	 	wertschätzend,	einfühlsam	und	haben	eine	hohe 

zwischenmenschliche	Kompetenz	bei	der	Arbeit	mit	Kindern,	
im Umgang mit Eltern und im Team

•	 engagiert,	motiviert	und	kreativ	im	Kindergartenalltag

Wir bieten Ihnen:
•	 einen	sicheren	Arbeitsplatz
•	 eine	abwechslungsreiche	&	interessante	Tätigkeit
•	 	eine	angemessene	Vergütung	in	Anlehnung	an	den 

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
•	 täglich	strahlende	Kinderaugen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann	senden	Sie	Ihre	aussagekräftigen	
Bewerbungsunterlagen an die 
Gemeinde	Mahlstetten,	Marienplatz	1,	
78601	Mahlstetten.	Für	nähere	Auskünfte	
steht Ihnen die Leiterin des Kindergartens 
„Schatzinsel“, Frau Susanne Schutzbach, 
unter kindergarten@mahlstetten.de zur 
Verfügung.	

Kleine Menschen brauchen
so große Herzen wie Deins!

Geimeinde Mahlstetten

•  U nterstützung, Betreuung und Förderung der Bildungs- und
   Entwicklungsprozesse der Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren
• Praxisanleitung und Begleitung durch die Praktikumszeit
• Interessantes Aufgabengebiet mit umfassender Einarbeitung
• Bezahlung nach dem TVPöD

Interesse geweckt?
Bewerbungsschluss:  21.04.2024 
Kindergartenleitung:  Lina Kupferschmid (07463/8629)
Hauptamt: Magdalena Feger (07463/9940-24)

www.muehlheim-donau.de/thema/stellenangebote/

Wir suchen Verstärkung:

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.



SONDERSEITEN
STARKE THEMEN    IDEALES WERBE-UMFELD

KW KOMBI THEMA ERSCHEINUNGSORTE AZ*

17 620 Bauen & Wohnen Überlingen, Owingen, Frickingen, Sipplingen, Salem, Uhldingen-Mühlhofen 16.04.24

17 624 Bauen & Wohnen Stockach, Bodman-Ludwigshafen, Eigeltingen, Hohenfels, Mühlingen, Orsingen-Nenzingen 16.04.24

17 701 Bauen & Wohnen Markdorf, Bermatingen, Deggenhausertal, Kluftern, Meersburg 16.04.24

19 601 Bei uns sind Sie richtig! Meersburg, Bermatingen, Uhldingen-Mühlhofen, Salem 29.04.24

19 611 Bei uns sind Sie richtig! Höri-Woche, Radolfzell, Rielasingen-Worblingen 29.04.24

20 702 Die Adresse vor Ort! Markdorf, Bermatingen, Deggenhausertal, Kluftern 06.05.24

20 647 Die Adresse vor Ort! Donnerstags, Emmingen-Liptingen 06.05.24

24 604 Lokal-Regional-Genial  Stockach, Mühlingen, Eigeltingen, Hohenfels, Orsingen-Nenzingen 04.06.24

24 608 Kompetenz am See Allensbach, Dingelsdorf, Litzelstetten, Reichenau 04.06.24

*Anzeigenschluss bis 12 UhrPrimo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Telefon: 07771 9317-11  |  Telefax: 07771 9317-40 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag  08:00 - 17:00 Uhr
Freitag   08:00 - 12:00 Uhr

WICHTIGE 
INFORMATION

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Aufgrund des Ostermontag, 1. April 2024 ändert sich 
der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag     
Donnerstag  in der Vorwoche 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige 
für KW 14 spätestens am Donnerstag, 28. März 2024 im 
Verlag eingehen.

Vorgezogener Anzeigenschluss
KW 14 Ostermontag 
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 14  
erscheinen? Dann buchen Sie einen Tag früher!

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!



GEFLÜGELAUSLIEFERUNG am Di., 02.04.24  &  Di., 30.04.24
Junghennen usw. bitte vorbestellen!
Worndorf, Rath., 13.45 Uhr, Buchheim, Rath., 14.15 Uhr
Irndorf, Molke, 16.45 Uhr
Geflügelzucht J. Schulte • 05244 / 8914 • www.gefluegelzucht-schulte.de


